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EXECUTIVE SUMMARY

With the subsequent position paper Sammlungen als multimodale Infra-
strukturen. Analog und digital für die verknüpfte Nutzung erschließen 
(Collections as multimodal infrastructures. Opening up analogue and 
digital for linked use), the RfII addresses the key role of heterogeneous 
scientific collections in the ongoing digital transformation. The RfII de- 
fines collections as significant holdings in archives, libraries and museums, 
as well as in universities and non-university research institutions. A sig-
nificant characteristic of these collections is that most of them will not 
transform over time into purely digital (or digitally homogeneous) collec- 
tions, but will become multimodal, based on an elaborated interweaving of  
digital and analogue dimensions for optimal use. 

Digital research methods are rapidly producing new types of research 
objects, media and forms of documentation. At the same time, research 
processes continue to be rooted in the physical world. The construc- 
tion of research-based collections is inherently media-transcending, thus 
considering the different states of objects (physical artifacts, born-digital 
artifacts, physical objects in digitised form) as well as the classic range 
of media types (text, language, image, moving images). Data-holding in-
frastructures must therefore consider both digital and non-digital objects. 
They must expand their specialised knowledge management and skills  
accordingly, since the quality of research, particularly in the medium and 
long term, will increasingly depend on the ability to relate analogue and 
digital content to each other in a methodologically validated or at least 
sufficiently precise manner. In the eyes of the RfII these new challenges 
associated with the digital turn will take collections to a new level as multi-
modal infrastructures. In this sense, collections have to adapt to the fact 
that even physical or analogue holdings are transforming to a new, more 
fluid and dynamic state where they are increasingly incorporated in (or 
linked to) new environments of digital (meta-)data, artifacts and twins or in 
indexing and research methods based on artificial intelligence.

In Germany, various institutions (libraries, archives, museums, etc.) as well 
as the different responsibilities of a multitude of government departments 
at federal and Länder level shape the domain of collecting and holding 
artifacts and objects. Furthermore, the domain is characterised by the  
differing perspectives of culture / art on the one hand and science on the 
other. Thus, the inherently generic topic of collections is determined by 
traditions, academic disciplines and the interests of various stakeholders 
and sectors. In this scenario, the RfII gives recommendations on how to 
facilitate viable collection-based research. To achieve this, it is crucial to 
increase the understanding of interdependence between the domain of 
scientific research and the GLAM institutions which hold research-relevant 
collections and objects (for various purposes). An approach is needed that 
consistently integrates research requirements with the conception and re-
organisation of collections in the digital age.
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Today, collecting must involve the development of innovative, archivally 
sustainable indexing and classification strategies, that take into account 
the widest possible range of digital access in general and research friend-
liness in particular. The great opportunity of digitisation is to enable inter-
disciplinary and transdisciplinary perspectives and possibilities of linking 
different holdings. Established collecting logics and practices – acquisi-
tion, collection, cataloging, preservation, and even selection – should be 
reconsidered and, where necessary, clarified, i. e. made explicit in order 
to unfold their potential to support institutional research of museums,  
archives, etc. as well as research interests of scientific stakeholders. New 
approaches, which emphasise the value of the holdings, but also redefine 
the legitimacy of the collections and the deployment of work and resources 
in the institutions, can be created by

 ▪ readjusting collection programmes, 
 ▪ redefining tasks in accordance with research requirements, 
 ▪ merging the previously media-specific, separate cataloging systems 

of libraries, archives and museums (even within one institution), 
 ▪ making digital and analogue objects available across different 

institutions.

Irrespective of their specific organisation or funding, collecting institutions 
face tensions and conflicting priorities on their path to multimodal infra-
structures. Therefore, they need to find a strategic position regarding the 
fundamental questions posed by the digital transformation: considering 
the status of their holdings, the new possibilities of recombination and 
mutual linking of analogue and digital objects and artifacts, and coopera-
tion beyond the local level.

The RfII considers this to be a challenging task for collecting institutions, 
but one that increases the overall quality and value of collections and also 
strengthens research. The scientific system is based largely on the great 
value of collections as reservoir of cultural and environmental heritage 
and as a source for all kinds of knowledge production. However, this value 
depends on the ability of collections and collecting institutions to adapt 
to the new framework conditions posed by digitisation. Therefore, the RfII 
makes recommendations:

 ▪ on self-organisation within the collecting institutions regarding 
collecting concepts and institutional strategy,

 ▪ on research collections and collections for research to adapt to 
new methodical approaches,

 ▪ on the further development of data services, and
 ▪ on appropriate regulation and funding by policy makers and 

funding organisations dedicated to cultural heritage and scientific 
research.
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ZIELSETZUNG DES PAPIERS

Mit dem nachfolgenden Positionspapier trägt der RfII der Schlüsselrolle 
der in ihrer materiellen und medialen Verfasstheit zumeist heterogenen 
wissenschaftlichen Sammlungen im digitalen Wandel Rechnung. Zu den 
Sammlungen zählt der Rat einschlägige Bestände von Archiven, Biblio-
theken, Museen, aber auch an Universitäten und an außeruniversitären  
Forschungseinrichtungen (Projektnachlässe), die der RfII als Informations-
infrastrukturen versteht. Die wenigsten von ihnen werden auf Dauer zu rein 
digitalen (bzw. digital homogenen) Sammlungen werden. Ihre markanteste 
Eigenschaft liegt in ihrer Heterogenität: Sie müssen die Modi ‚digital‘ und 
‚analog‘ in avancierter Weise zur jeweils optimalen Nutzung verschränken 
und sich in diesem Sinne als multimodale Infrastrukturen begreifen bzw. 
sich in diese Richtung (weiter-)entwickeln.1 Zurzeit werden die Bestände 
von Sammlungen durch teils sehr unterschiedliche Anstrengungen digi-
tal erschlossen, zur Verfügung gestellt, gepflegt und weiterentwickelt. Der 
RfII spricht vor diesem Hintergrund Empfehlungen aus, wie die bestands-
bezogene Forschung zukunftsfähig gestaltet werden kann. Hierbei gilt es, 
den Blick auf das Verhältnis von Forschung und solchen Informationsinfra-
strukturen zu schärfen, die forschungsrelevante Bestände halten bzw. for-
schungsrelevante Objekte aus der Forschung übernehmen und (zu jeweils 
wiederum verschiedenen Zwecken) ‚sammeln‘. 

Der RfII hat im Dezember 2021 einen Diskussionsimpuls zur bestandsbe-
zogenen Forschung veröffentlicht, in welchem er die Zweiteilung von in 
besonderer Weise qualitätsgesicherten digitalen Sammlungen einerseits 
sowie einer objektspezifisch angelegten Sammlungsretrodigitalisierung 
andererseits als nicht befriedigend bewertet. Insbesondere hat er darauf 
hingewiesen, dass solche Konzepte einen traditionellen, engen und unbe-
stimmt-normativen Sammlungsbegriff unreflektiert fortschreiben. Ebenso 
trennen sie eine Welt der Digitalisate und eine Welt der physischen Ob-
jekte voneinander ab. Sammlungen sollten jedoch gerade von der Verbin-
dung nichtdigitaler und digitaler Bestände leben. Zugleich ist auch für die 
wissenschaftliche Wissensgewinnung sowie für die Konsolidierung, Prü-
fung und Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichem Wissen in sehr vielen 
Fällen die durchgängige Arbeit mit sowohl digitalen als auch nichtdigitalen 
Sachverhalten bzw. Objektbezügen essenziell.2

1 Der RfII versteht unter Informationsinfrastrukturen technisch und organisato-
risch vernetzte Dienste und Angebote für den Zugang zu und die Erhaltung von 
Daten-, Informations- und Wissensbeständen, die an „Universitäten, Forschungs-
einrichtungen, Archiven, Bibliotheken und Museen in analogen, digitalen oder in 
Mischformen vorliegen“. RfII (2016) – Leistung aus Vielfalt, Anhang A, Begriffs-
klärungen, A-15. Informationsinfrastrukturen, die alle Modi (analog, digital oder 
Mischformen) prozessieren, bezeichnet der RfII als multimodale Infrastrukturen.

2 RfII (2021a) – Bestandsbezogene Forschung gestalten.

Wissenschaftliche 
Sammlungen im  
digitalen Wandel:  
auf Dauer heterogen
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Gerade im Hinblick auf die Vielfalt der Methoden und Forschungsformen 
stellen die ‚rein‘ digitalen Sammlungen auch künftig eher einen Spezial- 
als den Regelfall dar. Für die Wissenschaft sind Artefakte (ob analog, ob 
digital, ob von einer Einrichtung bereitgestellt oder im Forschungsprozess 
entstanden) auch künftig Forschungsgegenstand, Referenzgröße, Ver-
gleichsmaß, Prüfinstanz und mehr. Sie werden daher traditionell und auch 
künftig gesammelt und weitgehend wie Forschungsdaten behandelt.3 Ein 
forschungsgeleiteter Bestandsaufbau in wissenschaftlichen Sammlungen 
ist aus inhärenten Gründen medienübergreifend. Er berücksichtigt sowohl 
die unterschiedlichen Zustände der Objekte (physische Artefakte, Born Di-
gitals 4, physische Objekte in Daten umgewandelt) als auch klassischerwei-
se unterschiedene Medientypen (Text, Sprache, Bild, bewegtes Bild).

Zu digitalen Datendiensten wie digitalen Plattformen, Datenarchiven, 
Datenzentren oder anderen Formen von Repositorien hat der RfII bereits 
2021 in seinem Positionspapier Nutzung und Verwertung Empfehlungen 
ausgesprochen.5 Im vorliegenden Papier sind solche Datendienste nicht 
im Fokus.

Der RfII wendet sich nachfolgend an die Leitungen und Beschäftigten der 
einzelnen bestandsführenden Einrichtungen aller Sparten wie auch an die 
Forschenden sowie an die Wissenschaftspolitik und an die Zuwendungs-
geber, die die Wissenschaft und auch den Kulturbereich fördern. Sowohl 
im einführenden Problemaufriss als auch im Kapitel Positionen zu Grund-
fragen (Kapitel  4) werden Themen formuliert und Spannungsfelder bzw. 
Entscheidungskorridore genannt. Die diagnostischen Kapitel 1 bis 3 ad-
ressieren insbesondere denjenigen Personenkreis, der für die Formulie-
rung der Sammlungsprogramme und Leitbilder sammelnder Einrichtun-
gen oder Organisationseinheiten zuständig ist. Abschließend formuliert 
der RfII Empfehlungen zu Strategieprozessen, die von Einrichtungen ge-
meinsam mit der Forschung zu gestalten sind, zu spartenübergreifenden 
Kooperationen, verschränkter Erschließung und nicht zuletzt zum Thema 
Ressourcen (Kapitel 5).

3 Daten bestimmt der RfII vom Forschungsprozess her zunächst funktional, d.h. er 
unterscheidet zwischen analogen und digitalen Daten. RfII (2016) – Leistung aus 
Vielfalt, Anhang A, Begriffsklärungen, A-13.

4 Der RfII benutzt den Begriff Born Digital für nur digital entstandene und vorhan-
dene Artefakte. Der Begriff wird insbesondere in Archiven und Museen benutzt, 
um zwischen Digitalisaten vorhandener analoger Objekte, die unter anderen 
technischen Voraussetzungen und bezogen auf andere Forschungsfragen erneut 
erstellt werden können, und eben Born-Digitals, also Objekten ohne eine solche 
physische Referenz, zu unterscheiden.

5 RfII (2021b) – Nutzung und Verwertung.

Forschungsgeleiteter, 
medienübergreifender 
Bestandsaufbau

Adressaten



5

PROBLEMAUFRISS

Digitale Forschungsmethoden nutzen und erzeugen digitale Daten. Sie 
bringen in schneller Folge neuartig formatierte digitale Forschungsob-
jekte, Medien und Dokumentationsformen hervor. Zugleich finden For-
schungsprozesse selbstverständlich weiterhin nah an der physischen Welt 
statt, denn sie bedürfen realer Artefakte sowie methodischer Zugriffsfor-
men auch auf ‚analog‘ verfasste Daten und Dinge. Nur so lassen sich bei-
spielsweise das Polarklima (u. a. Eis- sowie Erdbohrkerne), Biodiversitäts-
szenarien (wie botanische Sammlungsobjekte und Gewebeproben) oder 
auch kritische Infrastrukturen (u. a. historische Datenträger und heteroge-
ne Bau- sowie Bauteilmaterialien) erforschen. Digitale und analoge Daten 
müssen hier im Forschungsprozess bei Bedarf aufeinander bezogen wer-
den können. Datenhaltende Infrastrukturen müssen ihre Bestände daher 
zusammendenken und ihre Wissensorganisation sowie ihre Kompetenzen 
im digitalen Wandel nicht primär verlagern, sondern im Sinne einer multi-
modalen Verknüpfung von analogen und digitalen Objekten sowie deren 
Mischformen erweitern. Die Qualität von Forschung hängt aus heutiger 
Sicht mittel- und langfristig von der Möglichkeit ab, analoge und digitale 
Sachverhalte methodisch kontrolliert oder jedenfalls hinreichend präzi-
se aufeinander zu beziehen. Die bloße ‚Digitalisierung‘ von Sammlungen 
oder auch die Idee der ‚digitalen Sammlung‘ reichen als Zielbild für zu-
kunftsfähige Sammlungen somit nicht aus. 

Die rasche Entwicklung digitaler Methoden fordert klassische Konzepte 
des Sammelns heraus. Es hieße sogar, den Gewinn von Digitalität zu ver-
spielen, würde man digitale Sammlungen auf die Ordnungssysteme ‚ana-
loger‘ Tradierungstechniken reduzieren. Es wäre jedoch auch fatal, wür-
den digitale und nichtdigitale Sammlungen oder Sammlungsteile jeweils 
separat erschlossen – also ohne hinreichende Durchgängigkeit sowohl 
für die digitale Auswertung als auch für Auswertungen mit Blick auf das 
Leistungsspektrum ‚klassischer‘ Medien und Dokumentenarten (die etwa 
reicher an materiellen Datenspuren sind). Zahlreiche Beispiele aus der Pa-
läogenetik, Archäologie, Umweltforschung oder Biodiversität zeigen, wel-
che Möglichkeiten eine verschränkte und ausdokumentierte Bereitstellung 
analoger und digitaler Objekte, verbunden mit neuen digitalen Methoden, 
erbringt. 

Auch sogenannte ‚digitale Zwillinge‘, also (modellhaft reduzierte) digita-
le Kopien analoger Objekte, bedürfen einer Archivierung – als digitales 
Objekt, dessen Bezüge zum analogen Objekt (sowie zu anderen digitalen 
Zwillingen) auf Dauer von Interesse bleiben. Auf den Forschungsprozess 
wie auch auf Metadaten und ganze Metadatensysteme sollte daher die 
Zwillingsmetapher nicht zuletzt in dem Sinne angewendet werden, dass 
sie lebenslange wechselseitige Zugehörigkeit impliziert. Schließlich sind 
sogar sogenannte Born Digitals zwar Sammlungsgüter auch für sich, ent-
halten aber außerdem den Stempel impliziter Materialität (etwa der ver-
wendeten Hardware), bedürfen vielfacher Verknüpfungen, und sie werden 

Zukunftsfähige 
Sammlungen brau-
chen das Zusammen-
spiel digitaler Daten 
und realer Artefakte

Herausforderungen 
für klassische Kon-
zepte des Sammelns

Auch digitale Artefakte 
haben materielle  
Komponenten
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ihrerseits altern, was konservatorische Anstrengungen notwendig machen 
kann, mit welchen die ‚analoge Welt‘ erneut ins Spiel kommt. 

Die Notwendigkeit, digitale, analoge und möglichst variabel (und rever-
sibel) hybrid aufeinander beziehbare Sammlungslogiken ineinander zu in-
tegrieren, fordert jedoch nicht nur Sammlungskonzepte heraus. Sie kann 
auch helfen, die Bedeutung von Sammlungen als Forschungsinfrastruktu-
ren neu zu bestimmen. Ob hermeneutisch, ob statistisch, ob zwecks Simu-
lation oder durch Methoden künstlicher Intelligenz (KI) gestützt: Erst eine 
durchgängig verschränkte forschende Nutzung aller Objekttypen hat das 
Potenzial, neuartige Forschungserträge zu erbringen. Deshalb müssen tra-
ditionelle (an analogen Randbedingungen gewachsene) Sammlungslogi-
ken und die neuen Spielräume digitaler Erschließungsoptionen, die poten-
ziell auch neue Logiken beinhalten, wechselseitig miteinander verschränkt 
werden. Sammeln im Digitalzeitalter muss auch heißen, innovative, nach-
haltige, für möglichst viele Forschungsformen maximal durchgängige Er-
schließungs- und Ordnungsstrategien zu entwickeln. Erst Durchgängigkeit 
in der Nutzung gibt der Digitalität (bzw. den dezentral derzeit überall ent-
stehenden digitalen Angeboten) ihren Mehrwert. Diese Einsicht betrifft alle 
sammelnden Institutionen im Einzelnen und könnte sich auch auf deren 
Arbeitsteilung auswirken: Weder reicht es, überall je für sich, aber unabge-
stimmt digitale Zweitsammlungen anzulegen, noch lässt sich der poten-
zielle wissenschaftliche Wert von Sammlungen weiterhin (wie früher) auf 
nur wenige, disziplinäre Nutzergruppen einschränken. Die große Chance 
der Digitalität liegt in der Öffnung von inter- und transdisziplinären Pers-
pektiven – was künftig wiederum auf traditionelle Sammlungen zurück-
wirken wird. So kann die Textilsammlung eines Museums für die digitale 
Produktentwicklung z.B. in der Materialforschung, für forensische Zwecke 
wie auch für die Auswertung mittels KI-Bilderkennung im Designbereich 
neue Erkenntnisse bieten.

Dies erfordert allerdings eine Öffnung und Neuordnung der Bestände. 
Ein in diesem Sinne strategisches Denken bezieht die Perspektive der for-
schenden Nutzung konsequent mit ein und hat möglicherweise auch eine 
Neubestimmung der institutionellen Sparten des Sammelns, also der drei 
Einrichtungs-, Sammlungs- und Erschließungstypen Archiv, Bibliothek 
(oder vergleichbar auf breite Nutzung angelegtes Datenzentrum) und Mu-
seum, zur Folge.

Bisherige Logiken und Praktiken des Sammelns − des Erwerbs, der Er-
hebung, Erschließung, Erhaltung, aber auch der Aussonderung − sollten 
gegebenenfalls neu justiert werden, um ihre Potenziale zur Forschungs-
unterstützung im Digitalzeitalter wirklich zu entfalten. Der RfII sieht hierin 
eine zwar aufwendige, jedoch durch und durch positive, die Wissenschaft 
stärkende Aufgabe.

Mehrwert:  
Durchgängig ver-
schränkte Nutzung 
aller Objekttypen

Anforderung:  
Perspektive forschen-
der Nutzung quer zu 
Sparten
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Eine

 ▪ Neujustierung der Sammlungskulturen in den Fachgemeinschaften 
und der Sammlungslogiken in den Einrichtungen,

 ▪ der Forschung zugewandte konzeptionelle Neufassung  
der Aufgaben,

 ▪ auf Sammlungen bezogene Zusammenführung der bislang medien-
spezifisch getrennten Nachweissysteme von Bibliothek, Archiv und 
Museum (auch innerhalb einer Einrichtung) sowie die institutions-
übergreifende Bereitstellung gleichermaßen digitaler und analoger 
Objekte

schaffen nicht nur neue Wege für die Forschung, sondern verdeutlichen 
die Wertigkeit der Bestände. Dadurch werden auch Sammlungen sowie die 
Arbeit und der Ressourceneinsatz in den Einrichtungen neu legitmiert. Ar-
chive, Bibliotheken und Museen, Bestände an Universitäten und an außer-
universitären Forschungseinrichtungen wie auch eine Projektförderung, 
die an nachhaltiger Verfügbarkeit und Nachnutzung von Forschungsdaten 
interessiert ist, müssen dabei ihre Mission neu bestimmen und zur Vermei-
dung redundanter Strukturen Entscheidungen über Kooperationen treffen. 
Hierbei gilt es, Anschluss an existierende Verfahren zu sichern, Lerneffekte 
zu erzeugen, resiliente Arbeitsformen zu ermöglichen und die Qualität des 
Arbeitens mit Forschungsobjekten unterschiedlicher Materialität so weit 
wie möglich zu steigern.

Das Entscheiden über Strategien im digitalen Wandel stellt sich unter den 
komplexen institutionellen (und institutionell bedingten) Rahmenbedingun-
gen naheliegender Weise als schwierig dar und ist im Ergebnis oft heterogen.

Sparten und Zwecke des Sammelns 
Für Zwecke des Anlegens, Bewahrens und Bereitstellens von Sammlun-
gen weist Deutschland – auch als föderal organisierter Staat – eine viel-
gestaltige Landschaft von Institutionen auf. Bestandsbezogene Aufgaben 
werden hauptsächlich (und auch gesetzlich) durch öffentliche Archive, 
Bibliotheken und Museen übernommen. Gesammelt wird hier zur Doku-
mentation, zur Bewahrung, zur Informationsversorgung und zu Zwecken 
des Ausstellens (als einer Form der Vermittlung, die Kulturgüter für eine 
größere Öffentlichkeit zugänglich macht). Wichtige Bestände entstehen 
aber auch direkt in Forschungseinrichtungen, die ebenfalls sammeln und 
Sammlungen dort teilweise langfristig aufbauen und aufbewahren. Bei-
spiele sind GewiS – Geowissenschaftliche Sammlungen Online der Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) oder (seit hundert 
Jahren) die Referenzmaterialien der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, beide aus dem Geschäftsbereich des heutigen Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Forschungsrelevant sind zudem 
Universitätssammlungen. Sie umfassen einerseits standortgeschichtliche 
Artefakte, die heute entweder einen wissenschaftshistorischen (musealen) 
Charakter haben oder aber in der Lehre eingesetzt werden (etwa histo-

Vermeidung redun-
danter Strukturen 
durch Kooperation

Institutionelle  
Rahmenbedingungen
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rische Messinstrumente im Grundstudium der Astronomie). Universitäten 
beherbergen jedoch auch, zum Teil in hochspezialisierten Infrastrukturen, 
aktuelle Forschungsartefakte wie etwa Biobanken.

Trägerschaft 
Die Einrichtungen können sich in unterschiedlicher Trägerschaft befinden: 
Sie werden als öffentliche Einrichtungen gemeinsam von Bund und Län-
dern gefördert oder gehören zu kommunalen bzw. Landeseinrichtungen. 
Hinzu kommen diverse Formen privater Trägerschaft: Firmenarchive oder 
Stiftungen, an welchen sich im Einzelfall ganz unterschiedliche Akteure 
beteiligen. Um die Bandbreite zumindest anzudeuten, werden hier als Trä-
ger pars pro toto genannt:

 ▪ Einrichtungen, die dem Geschäftsbereich des BMBF zugeordnet 
sind, wie beispielsweise die Forschungsmuseen in der Leibniz-Gemein-
schaft (zumeist mit einer 50-prozentigen Länderbeteiligung − bei 
variierender prozentualer Beteiligung des jeweiligen Sitzlandes; 
Rahmenentscheidungen zur Finanzierung und Qualitätssicherung 
werden hier in der GWK getroffen),

 ▪ Einrichtungen, die dem Geschäftsbereich der BKM zugeordnet 
sind (unter anderem Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Deutsches 
Literaturarchiv Marbach, Deutsche Nationalbibliothek),

 ▪ Einrichtungen, die dem Auswärtigen Amt zugeordnet sind 
(Deutsches Archäologisches Institut),

 ▪ weitere bestandshaltende Forschungseinrichtungen der Ressort-
forschung des Bundes wie etwa die Bundesanstalt für Gewässer-
kunde (beim BMDV) oder das Institut für Pharmakologie und 
Toxikologie der Bundeswehr (beim BMVg),

 ▪ nicht-universitäre Archive, Bibliotheken und Museen in der Träger-
schaft der Länder (z.B. das Bayerische Staatsarchiv, die Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel oder die Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden) sowie Landesinstitute (etwa Landesämter für Archäologie), 
die auch wesentliche Bestände aufbauen,

 ▪ Universitätsbibliotheken sowie universitäre Sammlungen und 
Archive, die sich als Informationsinfrastrukturen der jeweiligen 
Hochschulen in der Trägerschaft der Länder befinden,

 ▪ Archive, Bibliotheken, Museen und Institute in der Trägerschaft der 
Wirtschaft (etwa Historisches Institut der Deutschen Bank), der 
Kirchen (etwa Martinus-Bibliothek) oder Stiftungen (etwa Städel 
Museum, Historisches Archiv Krupp). 

Unter einem funktionalen Gesichtspunkt lassen sich die genannten Ein-
richtungen – auch mit Blick auf ihr jeweiliges Selbstverständnis – nicht 
völlig trennscharf zuordnen: Sie betrachten sich (hinsichtlich ihrer infor-
mationsinfrastrukturellen Ansprüche und ihrer Zielgruppen wie auch der 
erhofften Nutzung) entweder eher als dem Wissenschaftssystem zugehö-
rig oder aber eher dem Kulturbereich, damit auch einem breiteren öffent-
lichen Publikum bzw. zivilgesellschaftlichen Spezialpublika.
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Finanzierung 
Die genannten Einrichtungen werden institutionell (im Rahmen des Auf-
trags) gefördert. Dies soll eine stetige Bestandssicherung und teilweise 
Aufbau sowie Zugang, Nutzung und Präsentation von Beständen ermög-
lichen. Hinzu kommen projektgebundene (Drittmittel-)Förderungen, die in 
den letzten Jahren insbesondere die Durchführung von Digitalisierungs-
maßnahmen und die Entwicklung von Infrastrukturen angestoßen haben. 
Die Weiterführung oder Kuratierung digitaler Sammlungsbestandteile wird 
dabei zumeist in die (auch finanzielle) Verantwortung der Einrichtungen 
übertragen.

Kooperationen 
Kooperationen sind möglich, aber entstehen häufig allein zwischen Einrich-
tungen gleicher Trägerschaft (etwa unter den Leibniz-Forschungsmuseen), 
bei gleichem Schwerpunkt (Verein Deutsche Naturwissenschaftliche For-
schungssammlungen e.V.) oder auch regional.6

Wichtige übergreifende Förderungen hat das BMBF vor einigen Jahren für 
die Universitätssammlungen ausgelobt und für diese auch eine Koordi-
nierungsstelle etabliert.7 Die GWK erwartet, dass die Leibniz-Forschungs-
museen die Universitätssammlungen unterstützen (vgl. Kap. 3.2). Auch drei 
der elf BMBF-geförderten Datenkompetenzzentren sind im Bereich Samm-
lungen angesiedelt.8 Kooperationen bestehen auch auf der Landesebene: 
So beteiligen sich z. B. die hessische FDM-Landesinitiative (HeFDI) und die 
Universitätssammlungen der Philipps-Universität Marburg an der Entwick-
lung eines Konzepts zur Implementierung einer nachhaltigen Datenbank 
und zur digitalen Präsentation wissenschaftlicher Sammlungen. Als Akteure, 

6 Etwa das Digitale Netzwerk Sammlungen, das im Auftrag der Berlin University 
Alliance entstanden ist; vgl. Rauch, Müller et al. (2023) – Ein Digitales Netz-
werk für Universitätssammlungen. Eine Ausnahme bildet der Forschungsver-
bund Marbach – Weimar – Wolfenbüttel. Hier fördert das BMBF auf Empfeh-
lung des Wissenschaftsrates die Kooperation zwischen dem DLA Marbach, der 
Klassik Stiftung Weimar (beide aus dem Geschäftsbereich der BKM) und der HAB 
Wolfenbüttel (Landesträgerschaft Niedersachsen). Eine domänen-spezifische 
Kooperation ist etwa der Verein Deutsche Naturwissenschaftliche Forschungs-
sammlungen e.V., zu dem einige Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft 
gehören: der Botanische Garten Berlin (Freie Universität Berlin), das Leibniz- 
Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels in Bonn und Hamburg, das Muse-
um für Naturkunde Berlin, die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, das 
Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart sowie die Staatlichen Naturwissen-
schaftlichen Sammlungen Bayerns. Der Verein bildet den deutschen Knoten des 
europäischen Netzwerkes Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo).

7 Die Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutsch-
land führt auch Begleitforschung durch, etwa im Rahmen der BMBF-Förderlinie 
„Vernetzen – Erschließen – Forschen. Allianz für Hochschulsammlungen II“ sowie 
im Konsortium NFDI4Objects.

8 HERMES – Humanities Education in Research, Data, and Methods im Bereich der 
Datenkompetenzen in der geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschung und 
Lehre sowie in GLAM-Einrichtungen (Galleries, Libraries, Archives and Museums); 
WiNoDa – Wissenslabor für naturwissenschaftliche Sammlungen und objekt-
zentrierte Daten; SODa – Zentrum Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen, 
sammlungsbezogenes Forschungsdatenmanagement, Sammlungs- und Objekt-
forschung, interdisziplinäre Vernetzung und Auf- und Ausbau von Forschungs-
kooperationen.
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die im Feld des Sammelns bzw. des Erschließens und Zusammenführens 
fachspezifischer Informationen aktiv sind, können auch die zweiundvierzig 
an Bibliotheken angesiedelten FID angesehen werden. Ihr Auftrag ist es, 
fachbezogene, aber innerhalb der FID doch transdisziplinär im Sinne einer 
Strukturbildung vernetzte, überregionale Informationsdienste aufzubauen. 
Schon 2019 hat die DFG ein abgestimmtes Zusammenwirken der FID mit 
der NFDI angeregt.9 

Vernetzung mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur
Größere sammelnde Einrichtungen engagieren sich zahlreich in Konsor-
tien der NFDI, insbesondere in den geistes- und kulturwissenschaftlichen 
sowie den umweltwissenschaftlichen Konsortien. Hierbei sind vor allem 
die übergreifenden Themen der kontextualisierenden, methodengelei-
teten Erschließung (Terminologie, Wissensgraphen) und Lizenzierung für 
wissenschaftsförderliche Nachnutzung zentral.10 Für die Frage der Lang-
zeitverfügbarkeit stellen die sammelnden Einrichtungen in der NFDI eine 
wichtige Stakeholdergruppe dar.

Auch zu einer weiteren Verbreiterung der Kooperationen könnte die 
NFDI beitragen: So treiben beispielsweise drei Konsortien (NFDI4Culture,  
NFDI4Memory, NFDI4Objects) unter anderem gemeinsam mit der Deutschen 
Digitalen Bibliothek, dem Institut für Museumsforschung, der Fachgruppe 
Dokumentation im Deutschen Museumsbund und der Koordinierungsstelle 
für wissenschaftliche Universitätssammlungen die Standardisierung der Er-
schließung in Museen voran.11

Retrodigitalisierung 
Anstrengungen im Bereich der Retrodigitalisierung verfolgen Sammlungen 
zum einen im Rahmen der jeweiligen Institutionen (und damit im Wesent-
lichen: unter ihresgleichen). Zum anderen ist man gezwungen, sich an er-
reichbaren Ressourcen, also Ausschreibungen und Förderprogrammen zu 
orientieren. Eine wissenschaftsgeleitete Digitalisierung und Erschließung von 
„Beständen und Sammlungen, die für die Forschung überregional von Be-
deutung sind“ sowie von noch rechtebewehrten Objekten fördert die DFG.12

9 DFG (2019) – Weiterentwicklung des Förderprogramms „Fachinformationsdiens-
te für die Wissenschaft“. 

10 Zu diesen Themen hat das Konsortium NFDI4Culture eine Kooperation mit dem 
Datenraum Kultur angebahnt. Vgl. dazu Fußnote 75.

11 https://www.minimaldatensatz.de/
12 DFG (2023) – Merkblatt und ergänzender Leitfaden Digitalisierung und Erschlie-

ßung und DFG (2024) – Ausschreibung Pilotphase „Digitalisierung und Bereitstel-
lung (noch) rechte-bewehrter Objekte“.

https://www.minimaldatensatz.de/
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1 ANALOGE UND DIGITALE VERFASSTHEIT DER BESTÄNDE

In der Forschung wie auch in wissenschaftsnahen und kulturellen Einrich-
tungen werden analoge und digitale Objekte erhoben, erstellt oder erwor-
ben, erschlossen, erforscht, zur Verfügung gestellt, vermittelt und ausge-
stellt. Basisdaten 13 oder digitale Referenz- bzw. Kernkorpora ergänzen die 
analogen Objekte, ersetzen sie aber nicht. Auch wenn in einzelnen For-
schungsformen bzw. Disziplinen die Tendenz zur Nutzung ausschließlich 
digitaler Forschungsdaten steigt (wie z.B. standardisierte Panels in den So-
zial- und Wirtschaftswissenschaften, dynamische und voluminöse Daten 
in der Klimaforschung oder Astronomie), bleibt Analoges in den meisten 
Disziplinen unverzichtbar. Dies zeigt sich etwa bei der Klassifizierung von 
Artefakten, der Autopsie, d. h. dem Abgleich mit analogen diagnostischen 
Artefakten (Archäologie), Holotypen (Paläontologie), Typensammlungen 
(Biodiversität), bei Beprobungen und Prüfverfahren (Materialforschung, 
Ingenieurwissenschaften) oder auch bei der Forschung mit sensiblen Ob-
jekten (CARE-Sammlungen 14 in der Ethnographie, Anthropologie). Die Un-
verzichtbarkeit analoger Artefakte wird unterstrichen durch die Vielzahl 
von Biobanken, Lagerhallen / Depots für archäologische Funde oder be-
sondere Bestände wie etwa die sogenannten lebenden Sammlungen in 
den Lebenswissenschaften, die allein durch Kultivierung erhalten werden 
können 15. Auch wird die Diskussion um die Aura des Originals in der Kunst 
und in den geistes- und kulturwissenschaftlichen Sammlungen voraus-
sichtlich nicht verstummen. Neben der unleugbaren Anziehungskraft, die 
das Unikat hat, besitzt die Möglichkeit, es auf immer neue Weise unter-
suchen zu können, eine unmittelbare Forschungsrelevanz. Auch darüber 
hinaus werden Forschungsverfahren, die nur am analogen Artefakt durch-
geführt werden können, die Wissenschaft in vielen Disziplinen weiterhin 
prägen. Zugleich zeichnet sich angesichts der zunehmenden Nutzung 
digitaler Methoden auch ein steigender Bedarf ab, Forschungsergebnisse 
oder Thesen auf alternativen Wegen zu reproduzieren oder zu validieren. 
So erhalten physische Modelle eine zusätzliche Bedeutung dadurch, dass 
man in der Material- oder Bauforschung die Ergebnisse von Simulationen 
mit ihrer Hilfe prüft. 

Der traditionelle Begriff der Sammlung legt nahe, sie in den herme- 
neutisch-interpretierenden Forschungsformen, also hauptsächlich in den 
Geistes- und Kulturwissenschaften, zu verorten. Dies spiegelt sich auch 
in den Empfehlungen des WR wider: 16 Bezogen auf experimentierende 

13 Allianz (2022) – Digitale Sammlungen, S. 9.
14 Die CARE-Prinzipien (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility,  

Ethics) betreffen die Governance indigener Daten.
15 Beispiele hierfür sind die Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und Zellkul-

turen (DSMZ) sowie das Institut für Pflanzenkunde und Kulturpflanzenforschung 
Gatersleben (IPK).

16 „Hermeneutisch-interpretierende Forschungsformen nutzen in großem Umfang 
nicht-digitale Medien wie Schriften, Bilder, Tondokumente und kulturelle Arte-
fakte, in geringerem Umfang auch natürliche Objekte als Gegenstand wie als 
Quelle der Erkenntnisproduktion. In den letzten Jahren haben daneben Digi-

Typensammlungen, 
Holotypen, diagnos-
tische Artefakte

Relevanz analoger 
Artefakte nicht nur 
in hermeneutisch-
interpretierenden 
Forschungsformen
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Forschungsformen sowie Simulationen, die im Vorfeld, und der Überprüf-
barkeit wegen auch im Nachgang, auf Artefakte aus Experimenten und 
Beobachtungen angewiesen sind, spricht der WR von „natürlichen“ bzw. 
„analogen“ Forschungsobjekten.17 Hierzu ist zu ergänzen, dass die For-
schung auch von solchen Objekten häufig Sammlungen anlegt, so dass 
das Sammeln drängende Fragen auch für die Infrastrukturentwicklung der 
Natur- und Technikwissenschaften aufwirft. Für einige Objekttypen bzw. 
Forschungsbereiche bestehen hier wissenschaftliche oder wissenschafts-
nahe Einrichtungen, die mit der dauerhaften Aufbewahrung, Erschlie-
ßung und Bereitstellung beauftragt sind (z. B. im Rahmen von Leibniz- 
Forschungsmuseen 18, Biobanken für Samen, Keime, Gewebe, Blut oder 
Depots für archäologische Artefakte). In anderen Disziplinen, beispielsweise in 
der Material- und Umweltforschung, müssen Lösungen etwa für die Auf-
bewahrung der Proben oder anderer nicht dauerhaft haltbare Artefakte 
noch gefunden werden. Rein digitale Dokumentationen reichen in vielen 
Feldern nicht als Grundlage für die Nachnutzung von Forschungsergeb-
nissen aus.19

1.1 DATEN SIND (AUCH) PHYSISCH

Grundsätzlich gilt, dass digitale Objekte (eigentlich: Artefakte) selbst nur 
mittelbar sammelfähig sind, indem man sie auf Trägern speichert sowie 
ihre Lesbarkeit bzw. maschinelle Prozessierbarkeit sicherstellt. Die spezi-
fische, instabile Materialität des Digitalen bzw. des digitalen Trägers wirft 
(jedenfalls angesichts der bislang bekannten Speichermedien) spezifische 
Nachhaltigkeitsprobleme auf. Gleiches gilt für die (ebenfalls archivierungs-
bedürftige) Algorithmik, ohne die Daten nicht prozessierbar sind und ihren 
Sinn verlieren. Die Hoffnung, dass die damit verbundenen vielschichtigen 
Probleme lediglich die ersten Generationen digitaler Sammlungsgegen-
stände betreffen, ist trügerisch. Die Herausforderungen von Datenmigra-

talisate und born digitals zunehmend an Bedeutung für diese Forschungspraxis 
gewonnen. Sie setzt auch die Kenntnis und die Handhabung der einschlägigen 
Informationsinfrastrukturen (Archive, Bibliotheken, Sammlungen), die nicht be-
liebig vermehrbare Medien bewahren, sowie die Ausbildung spezifischer Ord-
nungsstrategien für die relevanten Daten, Informationen und Wissensbestände 
voraus.“ WR (2012) – Empfehlungen zu Informationsinfrastrukturen, S. 36.

17 Hierbei folgt der WR dem von Manfred Sommer geprägten Sammlungsbegriff  
(s. Kapitel 2). Laut Sommer gibt es nur eine Form des Sammelns, nämlich dieje-
nige, die „die Erhaltung und Bewahrung des Gesammelten will“. Sommer (2002) 
– Sammeln, S. 8, 15. 

18 Die acht Leibniz-Forschungsmuseen adressieren Biodiversität (Museum Koenig – 
Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels, Museum für Naturkunde – 
Leibniz-Institut für Evolutions- und  Biodiversitätsforschung), Naturforschung (Sen-
ckenberg Gesellschaft für Naturforschung), Georessourcen (Deutsches Bergbau-
Museum – Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen), Geschichte der 
Technik (Deutsches Museum, Deutsches Schifffahrtsmuseum – Leibniz-Institut 
für Maritime Geschichte), Kulturgeschichte (Germanisches Nationalmuseum – 
Leibniz-Forschungsmuseum für Kulturgeschichte, Leibniz-Zentrum für Archäo-
logie). 

19 Auch auf Basis internationaler Verträge, wie etwa dem Welttreuhandfonds für 
Kulturpflanzenvielfalt auf Spitzbergen.

Fragile Materialität 
des Digitalen bzw. 
des digitalen Trägers
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tion werden auch mit zunehmender Standardisierung bestehen bleiben.20 
Digitale Entitäten sind oft – auch wenn man versucht, ihre Ausgestaltung 
zu standardisieren – nicht transformationsfrei zu erhalten. Zudem sind 
Transformationen selbst nicht immer verlustfrei, daher gibt es auch für Di-
gitales einen Jetzt-Zustand.21 Dies betrifft auch die Metadaten, die dem 
Forschungsstand entsprechend ebenfalls ihren ‚Jetzt-Zustand‘ haben. Ins-
besondere im Falle der seit Längerem entwickelten (aggregierenden) Da-
tenbestände, die unterschiedlich schnell altern und dadurch zunehmend 
inhomogen werden, ist die inhaltliche Rekonstruktion der Bezüge von 
Datenbankeinträgen oder deren Ergänzung und rückwirkende Anreiche-
rung zu Forschungszwecken kaum zu realisieren.22 Zudem stellt Digitali-
sierung immer eine Transformation und eine Reduktion dar, welche dem 
Forschungskontext (und auch der Technologie) geschuldete Merkmale 
verstärkt. Modelle, also die auf Bestände angewandte Strukturierung oder 
auch die in der Software implizierten sogenannten Ontologien, spiegeln 
eine Logik wider, die nicht im Objekt selbst begründet ist, sondern in einer 
methodisch begründeten Auswahl der Aspekte. 

Bei einer medienarchäologischen Herangehensweise an die Aufgabe der 
Archivierung digitaler Bestände ergeben sich zusätzliche Herausforderun-
gen, die aus der Diskontinuität zwischen Software und Hardware, Lizenz-
problemen und dem Fehlen eines dauerhaften Supports bei proprietärer 
Software (fehlende oder nicht zugängliche Quelldateien bzw. Quellcode) 
resultieren. Sie hängen mit der Alterung der Hardware-Komponenten so-
wie fehlenden Ersatzteilen zusammen. Auch die Kenntnisse vorzuhalten, 
die für den Umgang mit älteren Versionen von Soft- und Hardware not-
wendig sind, ist eine Herausforderung. Alle geschilderten Schwierigkeiten 
verschärfen sich, wenn es sich bei den Artefakten um Born Digitals han-
delt. Hier stößt die erneute Erzeugung einer digitalen Kopie bzw. einer 
Spiegelung an Grenzen. Die sammelnden Einrichtungen können selbst 
nicht etwa ausschließlich auf Open Source Software basierende Objekte 
in die Sammlung aufnehmen, da sich der Wert eines digitalen Objekts (sei-
ne Sammlungswürdigkeit) unabhängig von der Software ergibt, mit der es 
geschaffen wurde. So sind sammelnde Einrichtungen nicht ohne Weiteres 
digital souverän und der Aufwand kann hoch sein, gerade digitale Objekte 
dauerhaft zu erhalten. Eine weitere Herausforderung, die sammelnde Ein-
richtungen bislang nicht einmal ansatzweise bewältigen können, betrifft 
proprietäre Software, die nicht mehr fest installiert ist, sondern durch zeit-
lich begrenzte Lizenzierung die sammelnden Einrichtungen (hier insbeson-
dere digitale Kunstsammlungen) von der befristeten Dauer der Angebote 

20 Die Arbeitsgruppe „Digitale Sammlungen“ (AG 3) der Allianz der deutschen Wis-
senschaftsorganisationen bewertet digitale Sammlungen hingegen als „verlust-
frei kopierbar“. Allianz (2022) – Digitale Sammlungen, S. 4.

21 Als Beispiele hierfür können Computerspiele, digitale Magazine aus den 1980er 
und 1990er Jahre, CD-ROM-Editionen, interaktive, browserbasierte Dokumenta-
tionen und Videokunst genannt werden.

22 Etwa Metadaten zu „Typen“ in der Biodiversitätsforschung, die um Geodaten er-
gänzt werden sollen. 

Lizenzen, Diskonti-
nuität von Soft- und 
Hardware, fehlender 
Support und Expertise
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der Softwareanbieter abhängig macht. Bei Netzobjekten (Webarchivierung) 
kommt hinzu, dass im Gegensatz zu Digitalisaten von konventionellen Me-
dien der Umfang der Quelle durch die Crawlparameter ‚neu‘ definiert wird 
(z. B. weil ein Element durch eine geringere Spiegelungstiefe oder wegen 
der nicht eindeutigen Lizenzen von der Archivierung ausgeschlossen wird). 
Die bisher vorgeschlagenen Lösungen und geübten Praktiken verdeutli-
chen die Dringlichkeit und die Notwendigkeit strategischer Entscheidun-
gen. Als mögliche pragmatische Lösungen werden diskutiert: Reparatur, 
Ersetzen von Komponenten oder Migrieren, wenn Quellcode verfügbar 
ist. Behelfsmäßig wird empfohlen, Dateien rechtzeitig zu extrahieren, das 
Verhalten einer Software zu dokumentieren, Handbücher aufzubewahren, 
Ersatzteile rechtzeitig zu besorgen oder – als Minimallösung – die Objekte 
abzufilmen.

Die Materialität des Digitalen wird besonders bei Objekten gemischter Me-
dialität deutlich, wie bei Video- und Audioaufnahmen, Computerspielen, 
digitaler Kunst oder auch der Dokumentation von Veranstaltungen mittels 
(multi-)medialer digitaler Repräsentationen. Während im musealen Kontext 
der Fokus zumeist auf die Ausstellbarkeit der Objekte gerichtet ist, ist für 
Bestände, die der Forschung dienen, deren Funktionalität und längerfristi-
ge Benutzung von gesteigerter Bedeutung. Multimediale Objekte könnten 
ihre Funktionalität teilweise durch eine Re-Digitalisierung erhalten, etwa 
als eine neue Edition der digitalen Textanteile mit Anbindung der ‚alten‘ 
Audio-Dateien (Re-Medialisierung) oder durch Erstellung von Screencasts, 
also Erzeugung einer Bildschirmaufzeichnung als Folge von Einzelbildern 
eines Computerbildschirms. Seitens der Archive, Bibliotheken und Museen 
wird aber zumeist die Emulation23 als bevorzugte Lösung gesehen, also die 
Einbettung ‚alter‘ Software in eine Softwareumgebung, die auf einen mög-
lichst verlustfreien Weiterbetrieb ausgelegt ist. Allerdings ist auch diese Lö-
sung immer mit einem gewissen Verlust des Erlebbaren verbunden, etwa in 
der Haptik. Der enorme Aufwand solcher konservatorischen Maßnahmen 
(verbunden mit einer relativen Kurzlebigkeit) macht es dabei notwendig, 
die Angemessenheit der Emulation des jeweiligen Artefakts zu begründen. 
Über die Planung und Umsetzung von Bestandserhaltungsmaßnahmen an 
Informationsobjekten wird seit über zwanzig Jahren diskutiert. Es besteht 
zwar Konsens darüber, dass der Erhalt solcher Objekte es erfordert, deren 
Authentizität und Integrität, und auch signifikante Eigenschaften und In-
halte zu definieren, etwa in Erhaltungsprofilen, allerdings bleiben die De-
tails kontrovers, so dass die praktische Umsetzung noch aussteht.24

23 Eine Emulation eines Werks bedeutet, dass das ursprüngliche Aussehen mit völlig 
anderen Mitteln imitiert wird. Die Emulation ist aufwendig, kostspielig und bringt 
zuweilen nur kurzlebige Lösungen. Es entstehen die ersten Studiengänge, die 
das Thema adressieren: So etwa der Masterstudiengang „Konservierung und Res-
taurierung Neuer Medien und Digitaler Information (KNMDI)” an der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Das Technische Museum Wien hat 
an seinem Forschungsinstitut 2021 ein neues Kustodiat eingerichtet „Digitales 
Sammeln | Softwarearchiv“. Auch das DLA Marbach erprobt Methoden der Si-
cherung von Born Digitals.

24 Steffenhagen (2023) – Die Modellierung des Kontexts; Brook, Hundehege et. al. 
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Auch nicht digitalisierte analoge Objekte haben – so ist es heute bereits 
und wird es künftig in steigendem Maße sein – digitale Anteile. Schon die 
Erschließung von Beständen schafft oft hybride Objekte: Nicht wenige Ein-
richtungen identifizieren ihre physischen Objekte über digitale Signaturen. 
Diese werden für die im Forschungsprozess erhobenen Gegenstände teils 
früh eingesetzt. So haben sich in den Erdwissenschaften mit einer Interna-
tional Generic Sample Number (IGSN) Identifikatoren für physische Objekte 
etabliert.25 Hier deuten sich Herausforderungen mit Blick auf die Hybridi-
tät der Objekte an. So können zwar Chips eingesetzt werden, doch wird 
damit keine nachhaltige Lesbarkeit gewährleistet, da die dazugehörigen 
Lesegeräte zumeist proprietär (und damit potenziell temporär) sind. Auch 
das Anbringen von QR-Codes löst das Problem nicht vollends. In der Bio-
diversitätsforschung beispielsweise wird zwischen Daten aus Sammlungen 
mit Referenz zu einem physischen Objekt sowie Beobachtungsdaten ohne 
Referenz zu einem physischen Objekt unterschieden. Für die Verknüpfung 
von digitalen und physischen Objekten, die vielfach teilbar sind (ein Blatt, 
ein Körperteil, Gewebeproben oder Zellkulturen) oder für unterschiedliche 
Anfragen aus der Forschung zusammengestellt werden, werden Persistent 
Identifiers vergeben. Der im Rahmen des Consortium of European Taxo-
nomic Facilities (CETAF) entwickelte Verzeichnisdienst ermöglicht es, ent-
stehende Informationsketten zu verknüpfen.26

Dass ansonsten sowohl Werkzeuge (die gegebenenfalls die Bearbeitbar-
keit von Sammlungsgegenständen sichern) als auch fast alle Alltagsge-
genstände des 21. Jahrhunderts elektronische Komponenten, Chips, Pro-
zessoren (update-bedürftige und / oder auf Vernetzung ausgelegte) oder 
etwa Softwarekomponenten enthalten, ist aus Sicht des Sammelns und 
der Archivierbarkeit solcher Artefakte unter Aufrechterhaltung ihres Funk-
tionierens nicht trivial. 

1.2 DIGITALE ZWILLINGE 

Das Konzept des digitalen Zwillings hat derzeit einen bemerkenswert ho-
hen Stellenwert in datenbezogenen Debatten. Es wurde intensiv in Be-
zug auf IT-Infrastruktur im Kontext der Industrie 4.0 diskutiert. Hier sollten 
Objekte / Produkte, Maschinen oder Produktionsanlagen digital nachge-
bildet und komplexe Prozesse auf Basis anfallender Daten simuliert und 
analysiert oder vorhergesagt werden. Die Neuerung im Vergleich zur Si-
mulation besteht in der engen Verbindung mit einem Ausgangssystem, das 
den digitalen Zwilling auch weiterhin mit Daten anreichert.27 In der Indus-

(2024) – „Verschwinden“ und Ksoll-Marcon (2021) – Authentizität digitaler Archivalien. 
25 Klump, Lehnert et al. (2021) – Towards Globally Unique Identification. Auch die 

Nutzung von DOI als agnostische Identifier für physische Proben wird etwa in der 
Chemie vorgeschlagen. 

26 https://cetaf.org/resources-3/
27 Wenn man den Aspekt der direkten Verbindung des digitalen Zwillings zu einem 

System mit materiellen Komponenten vernachlässigt, liegt eine herkömmliche 
Simulation vor, mit der im industriellen Kontext weitgehend dieselben Zielen ver-
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trie wird der digitale Zwilling also durch bidirektionale Echtzeitverbindung 
zwischen physischer und digitaler Komponente definiert sowie durch die 
damit einhergehende Möglichkeit, Prozesse in Echtzeit zu analysieren und 
gegebenenfalls automatisiert zu reagieren.28 Inzwischen spricht man von 
digitalen Zwillingen auch in der Medizin und in anderen Kontexten.29 So 
wird der Begriff in experimentierenden Forschungsformen oder in Simu-
lationen (etwa in den Erd- oder Ingenieurwissenschaften) für digitale Re-
präsentationen genutzt, die mit physischen Objekten über Echtzeitdaten 
transferierende Sensoren verbunden sind. 

Im Kulturbereich wird das Konzept des digitalen Zwillings hauptsächlich 
mit Blick auf seine Anwendbarkeit für das Bewahren und Vermitteln disku-
tiert. Hier versteht man darunter zumeist eine exakte digitale Kopie eines 
Objekts bzw. eine realistische digitale Darstellung von Objekten in der ge-
bauten oder natürlichen Umwelt und damit eine Erweiterung des Kon-
zepts von Digitalisaten ohne eine bidirektionale, permanente Echtzeitver-
bindung zu einem realen Objekt.30 Der Forschung sollen digitale Zwillinge 
in einer besonders hohen Qualität bereitgestellt werden. Der Fokus liegt 
auf Identifizierung, Speicherung und Visualisierung von Verbindungen 
zwischen diversen Beständen, virtueller Rekonstruktion von beschädigten 
Dokumenten. Zudem sollten digitale Zwillinge helfen, illegale Kopien zu 
identifizieren und die Integrität digitaler Darstellungen (Erkennung von Än-
derungen oder Modifikationen) sicherzustellen.31

Auch in der Forschung und in sammelnden Einrichtungen gewinnen kom-
plexe Abbildungsanstrengungen zunehmend an Bedeutung. Der digitale 
Zwilling fungiert als Referenzinstanz, die neuartige Verfahren der Doku-
mentation, der Restaurierung und der sichernden Archivierung erproben 
lässt.32 Die Erwartungen sind hoch: Der digitale Zwilling soll die Visualisie-
rungsmöglichkeiten erweitern und neue Sichtweisen eröffnen.33 Bei Born 
Digitals werden auch Emulationen als eine Art digitaler Zwilling verstanden. 
Deshalb ist das Konzept nach derzeitiger Diskussion ohne Koppelung mit 

folgt werden, wenn auch weniger effektiv und schnell wie mit einem digitalen 
Zwilling.

28 Guckenbiehl, Hess et al. (2021) – Der Digitale Zwilling für smarte Städte, S. 8.
29 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2024) – Founda-

tional Research Gaps.
30 Dürr (2020) – Digitale Zwillinge von Ausstellungen; Bolton, Butler et al. (2018) – 

Gemini Principles. 
31 EC (2022) – Report on a European Collaborative Cloud for Cultural Heritage.
32 Bienert, Emenlauer-Blömers et al. (2018) – Editorial, S. 8.
33 Im Juli 2023 veröffentlichte die EU-Kommission ihre Web 4.0 Initiative, in der 

sie ihr Begriffsverständnis darlegt: „Virtual worlds are persistent, immersive en-
vironments, based on technologies including 3D and extended reality (XR), which 
make it possible to blend physical and digital worlds in real-time, for a variety of 
purposes such as designing, making simulations, collaborating, learning, socia-
lising, carrying out transactions or providing entertainment […] digital and real 
objects and environments are fully integrated and communicate with each other, 
enabling truly intuitive, immersive experiences, seamlessly blending the physical 
and digital worlds.” (S. 1 f.) Zudem werden konkrete Anwendungen genannt, so 
etwa der „European Digital Twin of the Ocean”. EC (2023) – An EU Initiative on 
Web 4.0 and Virtual Worlds.

Qualitativ hoch- 
wertige digitale  
Darstellung analoger 
Artefakte

Referenzinstanz und 
Dokumentation



17

einem materiellen System zu denken, damit es im Kontext von Sammlun-
gen anwendbar ist. Allerdings besteht die Sorge, dass es in absehbarer Zeit 
weniger analoge Artefakte und bei Born-Digitals keine funktionierenden 
Originalsysteme mehr geben wird, weil digitale Zwillinge als vollwertiger 
Ersatz betrachtet werden (könnten).
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2 SAMMLUNGSSTRATEGIEN UND BEWERTUNGSSYSTEME

Sammeln umfasst unterschiedliche, teilweise aufeinander bezogene Pro-
zesse: Erwerben im weitesten Sinn, Erheben, Erfassen, Erschließen, Erhal-
ten und Aussondern. Bestandsbildung erfolgt in sammelnden Einrichtun-
gen heute planvoll und oft geleitet von Programmatiken des Sammelns, 
wird aber gleichwohl auch durch das Angebot (antiquarischer Markt, pri-
vate Veräußerungen) beeinflusst. Der Begriff der Sammlung kann, auf die 
entstehenden Bestände bezogen, einen Zusammenhang in der Art einer 
‚Logik‘ suggerieren – etwa eine Absicht oder einen Plan, selbst wenn die-
ser (zunächst) de facto nicht in dieser Entschiedenheit bestand. Auch die 
vorgeschlagenen Konzepte zur Erstellung rein digitaler Sammlungen lau-
fen Gefahr, einen normativ verengten Sammlungsbegriff − der womöglich 
besser als Aufbau eines (digitalen) Korpus zu bezeichnen wäre − unter di-
gitalem Vorzeichen fortzuschreiben. 

Das Konzept Sammlung fasst zugleich immer auch eine potenziell signi-
fikante Gesamtheit von Befunden, Dingen, Objekten, Artefakten zusam-
men. Mit digitalen und dabei interdisziplinären Analyseverfahren können 
Objekte ihr Gesammeltsein überschreiten: Sie können über einzelne Ins-
titutionen hinweg zusammengestellt sowie erneut geordnet, durchdacht 
und erforscht werden. Von daher halten Sammlungen einer Fülle von epis-
temischen Problemen den Spiegel vor: Wie organisiert man empirische 
Evidenzen und welchen Ordnungsmustern zufolge gilt etwas als empiri-
sche – oder auch nur klassifikatorisch belastbare – Evidenz ? 

2.1 SAMMLUNGSKONZEPTE UND PRAKTIKEN 

Das historisch frühe Sammlungskonzept, das eine Sammlung lediglich als 
ein Zusammenkommen von Objekten um „der Anschauung willen“ ver-
steht, schließt die meisten Objekte sowie Prozesse aus, mit denen die Wis-
senschaft forscht. Bei geschmacksgeleitetem oder „ästhetischem“ Sam-
meln werden Gegenstände dem leitenden Sammlungsbegriff folgend 
− wonach ein Merkmalskatalog festlegt, was dazugehört und was nicht – 
ausgesucht. Ein „akkumulierendes Sammeln“, das eines sammlungsleiten-
den Begriffs entbehrt, führt dagegen zu einem (kuriosen) Sammelsurium. 
Ein Zusammenbringen von Objekten, die potenziell etwa durch Verbrauch 
oder Verarbeitung verschwinden können, wird in diesen Konzepten als ein 
lediglich „ökonomisches Sammeln“ gewertet.34

Nun wird man einräumen, dass in der Wissenschaft alle genannten Wege 
erkenntnisfördernd sein können. Dennoch versteht man heute unter „Sam-
meln“ vor allem die Vorstufe einer methodengeleiteten Verarbeitung von 
Forschungsgegenständen (Objekten, Artefakten, Daten). Das Sammeln 
hat also eine mehr oder weniger bereits angebbare heuristische Funktion:  
Wissenschaft bringt Objekte zusammen, um diese erst im Forschungs-

34 Sommer (2002), S. 8, 49 f., 84, 15.
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prozess z. B. merkmalsgeleitet zu differenzieren (klassifizieren). Forschen-
de heben zudem nicht selten auch das auf, was ihren Vorbegriffen (For-
schungsfrage) nicht entspricht, und zielen darauf ab, alle Eigenschaften 
zu untersuchen. In der Archäologie etwa wird zunächst alles aufgehoben 
und erst später ausgesondert. Nicht die Objekte, sondern die Begriffe bzw. 
Klassifikationen stehen somit eigentlich zur Disposition. In der Forschung 
wird das Gleiche und Nichtgleiche analysiert, der Begriff dazu formuliert, 
die Differenz bestimmt. Die Forschung nutzt und verbraucht – setzt dabei 
aber oft viel zu selbstverständlich auf Archivierung. Der Bestandsaufbau 
richtet sich wiederum nicht danach, ob der Bestand als eine „Sammlung“, 
eine „Bank“ (vgl. Biobanken) oder ein „Depot“ verstanden wird; nicht die 
„Anschauung“, sondern die „Realisierung ihres Zweckes“ bestimmt die Lo-
gik des Bestandsaufbaus.

Die Unterscheidung von „Sammlung“ und „Sammelsurium“ (Sommer) er-
weist sich im Forschungskontext als besonders relevant. Eine Sammlung 
ist potenziell ein Ort der Erkenntnis. An ein Sammelsurium hingegen wer-
den keine Erwartungen mehr gestellt. Aus einer nicht genutzten Samm-
lung kann ein Sammelsurium und aus einem Sammelsurium wiederum 
eine Sammlung werden, wenn erneut Erkenntnisgewinne antizipiert wer-
den, ihr also eine Wertung zugeschrieben wird. Diese Beobachtung der 
fluiden Abgrenzung führt einerseits zur berechtigten fachspezifischen 
Hinterfragung, andererseits zur Abwehr gegen Auflösung jeglicher Be-
stände, potenziell zur Überhöhung des Opportunistischen. Ob jedoch aus 
Beständen, in denen der Kontext der Artefakte gar nicht mehr rekonstru-
iert werden kann, tatsächlich belastbare Erkenntnisse zu gewinnen sind, ist 
wenigstens fraglich. 

In einem Ansatz, der die informations- und bibliothekswissenschaftliche 
sowie die soziologische und wissenschaftstheoretische Perspektive zusam-
menführt, wird die Funktionalität von Sammlungen unter Bezug auf ihre 
Einbettung in eine Informationsstruktur bestimmt. In diesem Kontext hat 
das Sammeln die Bedeutung eines Prozesses des „In-Beziehung-Setzens“ 
von Objekten im Forschungs- und Kulturbetrieb und kann somit als „me-
diale Form kooperativer Informationsverarbeitung“ aufgefasst werden.35

Für die Naturwissenschaften wurde vorgeschlagen, von drei Archiv- 
Zuständen zu sprechen: in der Natur selbst, im Forschungsprozess und 
daran anschließend in einem Archive of the Sciences. Der Inhalt des letz-
teren ist ein Repositorium dessen, was eine Disziplin für wissenswert und 
bewahrenswert hält.36 Solche Archive beherbergen nicht nur Belege der 
Vergangenheit, sondern sind auch Grundlage weiterer Forschung. Der 

35 Laut Weber ist eine Sammlung ein Instrument wissenschaftlicher Arbeit, wenn 
sie als „ein Set modularer Objekte, die iterativ nutzbar sind“ verstanden wird, und 
damit eine intermediäre Funktion innehat. Die Objekte können „vorübergehend 
entfernt, transportiert und in verschiedenen Kontexten vermittelt werden, ohne 
dass [sie] oder die Struktur der Sammlung sich wesentlich verändern.“ Weber 
(2024) – Sammeln nach 1998, S. 23, 139-147.

36 Daston (2017) – Third Nature, S. 1 f.
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Übergang von einer Archivform in die nächste führt jedoch zum Verlust 
von Kontextdaten, da jeder Übergang mit einer neuen Art der Erschlie-
ßung und Dokumentation verbunden ist, mit unterschiedlichen Abstrak-
tionsstufen und Standardisierungsgraden. Dies führt zu einer Ausdünnung 
(thinning) der Metadaten. Wird das Wissen dann allein in Datenbanken ge-
speichert, ist keine Einordnung, sondern nur eine Aufreihung der Daten 
möglich.37 Ein potenzieller Verlust von Kontingenz und Narrativität ist eine 
Folge davon, da die Datenbank die Welt als eine ungeordnete Liste von 
Objekten darstellt, während eine Erzählung eine Ursache-Wirkungs-Kette 
von scheinbar ungeordneten Ereignissen schafft.38

2.2 DIGITALE DATEN SAMMELN 

Digitalität erlaubt die automatisierte Gewinnung, Speicherung und Analyse 
auch sehr großer, als ungeordnete Totalität erhobener (digitaler) Daten-
mengen. Metaphern des Flusses oder Strömens digitaler Daten(spuren) 
wie auch der bekannte, wenn auch irreführende Vergleich von Daten mit 
(Roh-)Öl drücken diese operativ neuartige Eigenschaft des Substrats di-
gitaler Informations- und Wissensgewinnung aus. Die Frage, ob schieres 
Produzieren digitaler Daten bereits ein Sammeln ist, wird angesichts dieses 
Tatbestandes zumeist verneint.39 Die scheinbar universelle Zugänglichkeit 
von digitalen Daten, der virtuelle Charakter digitaler Objekte und die viel-
schichtige Problematik der Art, in welcher man Rechte an Daten haben 
kann (ein für die Geschichte des Sammelns entscheidender Aspekt), spre-
chen dagegen. Einfach nur gespeicherte Daten können ökonomischen 
oder politischen Zielen dienen oder wissenschaftlichen Fortschritt ermög-
lichen. Ihr Zweck besteht aber nicht darin, einer Sammlung zugeordnet,  
d. h. um des Sammelns willens zusammengetragen zu werden.40 Sie wer-
den im besten Falle selektiert, prozessiert und organisiert. Auch sind Indi-
vidualität oder Singularität (oder auch Unikalität) für rein digitale Objekte 
nicht länger eine mögliche definierende Kategorie.41 Born Digitals bleiben 
im Zuge maschineller Prozesse nicht bitweise identisch, haben aber ein 
empirisches Substrat, weil sie zunächst mit bestimmter Software und auf 
bestimmter Hardware erstellt werden. 

Auch wenn das bloße Produzieren digitaler Daten noch kein Sammeln ist, 
haben Sammlungen digitaler Artefakte andere Eigenschaften als analoge 

37 Sepkoski (2017) – The Earth as Archive, S. 76.
38 Manovich (1999) – Database as Symbolic Form, S. 8 f. Vgl. auch Moretti (2022) – 

Falsche Bewegung.
39 Vgl. Endres (2022) – Collecting in the Twenty-First Century. 
40 Zeller (2022) – Introduction.
41 Durch Digitalität verändert sich zudem die Beziehung zwischen Original und Ko-

pie. Was aber ein Original ist, etwa bei gezüchteten Zellkulturen, ist nicht einfach 
zu bestimmen. Für die Klassifikation beispielsweise in der Biodiversitätsforschung 
werden zunehmend hochwertige 3D-Scans von Objekttypen zum Abgleich mit 
individuellen Exemplaren einer Spezies eingesetzt. So übernimmt eine digitale 
Repräsentation, zunächst als Kopie angefertigt, im Abgleichprozess die Funktion 
eines Originals.
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Bestände. Sie sind in der Regel besonders leicht ergänzbar, transformierbar 
und vermehrbar. Sind wissenschaftliche rein digitale Sammlungen jedoch 
auf Vollständigkeit angelegt und abgeschlossen, würde man von einem 
Korpus sprechen.42

Bei großen Datenmengen steht zudem die authentifizierende Autorität 
der Institutionen zur Debatte. Bei der Speicherung oder Migration großer 
Datensätze wird die Überprüfung der informationstechnischen Integrität 
fokussiert, was mit einer Methoden- und Kompetenzverlagerung von Wis-
senschaft und bestandsführenden Einrichtungen hin zu computer- und 
informationswissenschaftlichen Verfahren führt.43

2.3 SAMMLUNGSKULTUREN IN DEN WISSENSCHAFTEN:  

REPRÄSENTATIVITÄT VERSUS VOLLSTÄNDIGKEIT 

Schon aus Ressourcengründen muss beim (auch digitalen) Sammeln aus-
gewählt werden. Zu fragen ist daher, welche Rolle die (annähernde) Voll-
ständigkeit in Sammlungskonzepten für die jeweilige Disziplin spielen soll 
(potenziell geschlossene Sammlung von Mozarts Werken versus Open 
End-Sammeln in der Archäologie) und ob bzw. wann Bestände eine wis-
senschaftlich begründete, ausreichende Repräsentativität erreichen kön-
nen. Als Folge der Annahme, dass Vollständigkeit eine notwendige Vor-
aussetzung für derzeitige oder künftige Erkenntnisse ist, müssen Objekte 
dauerhaft aufbewahrt werden. Eine Unterscheidung zwischen wertvollen 
und wertlosen Objekten, zwischen Dingen, die man erhalten muss bzw. 
soll, und denen, die entsorgt werden können, ist nicht mehr möglich. An-
dere Faktoren, wie die Hoffnung, mit zukünftigen, besseren, auf Serien- 
untersuchungen beruhenden Methoden tatsächlich mehr Erkenntnisse aus 
dem gesammelten Material zu gewinnen, verbunden mit der Angst, durch 
verfrühte Selektion zu späterer Zeit als wichtig eingestufte Materialien zu 
verwerfen, tragen sicherlich ebenso zu diesem Phänomen bei. 

In einigen experimentierenden Forschungsbereichen, etwa bei moleku-
larepidemiologischen Untersuchungen, erfolgt zunächst ein aufwendiger 
und oft auch langjähriger Aufbau von Probensammlungen, bevor die For-
schung beginnen kann. Auf diesem Wege entstandene, qualitätsgesicherte 
und kuratierte physische Bestände sollen möglichst unbefristet für zukünf-
tige Forschungen bereitgehalten werden.44

42 Hiermit weicht der RfII erneut von der Handreichung der Allianz ab, die neben 
Vollständigkeit und der Hoffnung, „dass eine opportunistische Sammlung sich ‘ir-
gendwie‘ ähnlich verhält wie eine vollständige Sammlung“, auch Repräsentativität 
als Merkmal einer Sammlung nennt. Allianz (2022) – Digitale Sammlungen, S. 16.

43 Fickers (2020) – Update für die Hermeneutik, S. 163 f.
44 Beim Bundesamt für Strahlenforschung wird im ersten Schritt der Aufbau einer 

Probenbank beantragt und erst im zweiten Schritt ein Forschungsprojekt. Strah-
lenexponierte Bioproben in Bioprobenbanken werden „auf unendlich“ aufbe-
wahrt. Die Art der Einwilligungsverträge mit den Probengebenden lässt eine 
breite Nachnutzung in der Strahlenforschung zu, auch mit internationalen, das 
gleiche Datenschutzniveau sichernden Partnern. 
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Andererseits haben zahlreiche Disziplinen und Forschungsfelder bis-
lang noch keine Sammlungskonzepte formuliert bzw. Sammlungskultu-
ren entwickelt. Hier sind dann Pragmatiken handlungsleitend, die erstens 
individuell unterschiedlich sein können und zweitens nicht immer von 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten bestimmt sind. So können Ressour-
cenfragen oder nicht festgelegte Verantwortlichkeiten zu ungeregeltem 
Ablegen oder auch zum ungewollten Verlust physischer Objekte führen.45

Gesetzliche Aufbewahrungspflichten für im Forschungsprozess entste-
hende Artefakte gibt es selten.46 Eine Verpflichtung zur Aufbewahrung 
der Forschungsergebnisse sowie der ihnen zugrunde liegenden, „zentra-
len Materialien“ formuliert die DFG in ihren „Leitlinien zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis“. Konkrete Aufbewahrungsfristen hängen hierbei 
vom Fachgebiet ab, in der Regel gelten sie für einen Zeitraum von zehn 
Jahren. Das Nicht-Aufbewahren ist, so die DFG, begründungspflichtig. Die 
Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen sollen die dazu erfor-
derlichen Infrastrukturen sicherstellen.47 2023 haben die Ständige Senats-
kommission für Grundsatzfragen der biologischen Vielfalt und die Senats-
kommission für Erdsystemforschung darauf hingewiesen, dass durch eine 
systematische Hinterlegung die Nachnutzbarkeit der aus öffentlichen Mit-
teln gesammelten Proben erleichtert werden soll. Die beiden DFG-Kom-
missionen empfehlen Forschenden deshalb, bereits in Projektanträgen 
einen verantwortungsvollen Umgang mit dem zu sammelnden Material 
zu planen, gegebenenfalls Mittel hierfür zu beantragen und bei umfang-
reichen Materialerhebungen schon in der Planungsphase Kontakt zu einer 
wissenschaftlichen Sammlung aufzunehmen, die sich des Projektnach- 
lasses annimmt.48

45 Man denke an die oben schon erwähnten Bohrkerne archäologischer Grabungs-
funde oder Betonquader in den Ingenieurwissenschaften, aber auch an Artefakte 
aus der Technologieforschung, wie etwa im Bereich dünne Schichten für ener-
gieeffiziente Bauteile für Mikroelektronik und Energiekonversion.

46 Die Regelungen betreffen zumeist Dokumentationspflichten. Aufbewahrungs-
pflichten für physische Forschungsobjekte (etwa Biomaterialien) sind gesetzlich 
nicht gesondert geregelt. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des öffent-
lichen Rechts, des Straf- und des Zivilrechts sowie vertragliche Vereinbarungen. 
Bei humanen Bioproben wird hauptsächlich über die zulässige Dauer der Aufbe-
wahrung (also auch der Nutzung in definierter und zukünftiger Forschung) disku-
tiert. Die Forschungsbiobanken schlagen eine Aufbewahrungsdauer von 30 Jah-
ren vor. So wird beispielsweise das Biomaterial im Bioprobenlager des Helmholtz 
Zentrums München, das 21 Millionen Bioproben aus der Langzeitbevölkerungs-
studie NAKO sichert, 30 Jahre lang eingelagert. Vgl. Taupitz, Schreiber (2016) – 
Biobanken und AMEK (2022) – Empfehlung für die Bewertung forschungsbezo-
gener Biobanken. Bei einer Patentanmeldung gilt die Aufbewahrungsfrist von 
mindestens 30 Jahren, Deutsches Patent- und Markenamt (2018) – Merkblatt für 
die Hinterlegung von biologischem Material. 

47 DFG (2019) – Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Leitlinie 17 
„Archivierung“.

48 DFG (2023) – Empfehlungen zur Hinterlegung biologischen Belegmaterials in 
wissenschaftlichen Sammlungen. 
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In den Geistes- und Kulturwissenschaften haben insbesondere Unikate oft 
einen Ewigkeitscharakter und werden in Archiven, Bibliotheken und Mu-
seen entsprechend dauerhaft gesichert. In anderen Disziplinen, etwa den 
Agrarwissenschaften, werden analoge Bestände für zukünftige (noch un-
bekannte) Zwecke sowohl für die Grundlagen- wie auch für die angewand-
te Forschung aufbewahrt. Gesellschaftliche, politische und ökonomische 
Erwartungen bezüglich ihres Potenzials bzw. der mit ihnen verbundenen 
Erwartungen an einen Forschungsertrag wachsen stetig. Die dauerhafte 
Aufbewahrung kann dabei auf Basis internationaler Verträge geregelt sein, 
wie etwa im Falle des Saatguttresors auf Spitzbergen. Für Biomaterial in der 
Humanmedizin, das in Biobanken aufbewahrt wird, schlägt die Medizin-
informatik-Initiative eine Zeitspanne von 30 Jahren vor. In anderen For-
schungsbereichen wird teilweise eine deutlich kürzere Aufbewahrungsfrist 
praktiziert, etwa in den Materialwissenschaften, wo die nicht zuletzt auch 
teilweise (geringe) Haltbarkeit des Analogen zu berücksichtigen ist. 

Als Gegenposition dazu wird das Aufbewahren aller Objekte oder auch 
aller Daten diskutiert. Die Feststellung, nichts sei mehr uninteressant, führt 
jedoch zum Ende von Sammlungslogiken und treibt auch das Konzept 
‚Sammlung‘ ins Absurde, da es dann auch keinerlei Kriterium für das Sam-
meln mehr gäbe. Alles aufzubewahren (gar als ‚eine‘ Sammlung) würde zu 
einer Verdopplung oder sogar Vervielfachung der Realität führen. Auch 
das Ideal einer Vollerhebung für begrenzte Felder („was da ist, wird ge-
sammelt“) hätte mangelnde Erschließung und damit die Unmöglichkeit, 
die Bestände zu beforschen, zur Folge. 

Auch wenn dem Argument, dass diese Objekte bzw. Daten potenziell wich-
tige Informationen enthalten und für zukünftige wissenschaftliche Unter-
suchungen mit verbesserten Methoden aufzubewahren sind, schlecht 
widersprochen werden kann, sorgt nur eine qualitativ hochwertige Er-
schließung für zukünftige Wissenszuwächse aus Sammlungen heraus. Zu 
berücksichtigen sind zudem die Kosten für die Aufrechterhaltung sowie 
die teilweise dramatischen, damit den Zerfall der Objekte beschleunigen-
den, Lagerbedingungen für Sammlungen in öffentlicher Hand, die sowohl 
eine Langzeiterhaltung wie auch die Zugänglichkeit der Objekte in Frage 
stellen.49 Die Herausforderungen eines Vollständigkeitsanspruchs (Platz, 
Finanzen, Personal) und die damit zu stellende Frage nach Selektionsmög-
lichkeiten und -kriterien betreffen nicht nur, aber besonders materialba-
sierte Disziplinen wie Archäologie, Ethnologie oder Kunstwissenschaften.

49 In einzelnen Disziplinen wird „das Postulat des erkenntnistheoretischen Primats der 
Daten“ kritisch diskutiert. „Die Archäologie müsse sich in ihren epistemologischen 
Grundlagen vielmehr neu orientieren, weg von einem positivistisch-induktiven An-
satz hin zum empirischen Falsifikationsprinzip. Erst mit dieser wissenschaftstheo-
retischen Kehrtwende wäre die Archäologie nicht mehr gezwungen, jeden Fund 
aufzuheben, seien sie in ihrem Erkenntnispotenzial auch noch so fragwürdig“. Karl 
(2016) – My preciousssss … Zwanghaftes Horten, Epistemologie und sozial verhal-
tensgestörte Archäologie, S. 12.
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2.4 WERTZUSCHREIBUNG 

Sammlungen sind zwar möglicherweise kontinuierlich ergänzbar und in-
tern nur schwach oder heterogen strukturiert, aber sie sind eine verbind-
liche Entität. Ob etwas zu einem Bestand gehört oder nicht, ist eine Frage, 
die der Akt des Sammelns etwa durch das Finden, das Gewinnen bzw. den 
Erwerb oder spätestens Inventarisierung eindeutig klärt. In der öffentlich 
getragenen Wissenschaft (wie auch bei Privatsammlern) entspricht dem 
ein juridischer Akt der Aneignung. Die Aufnahme von Objekten in das In-
ventar ist in Deutschland tatsächlich ein Hoheitsakt mit juristischen Fol-
gen: Artefakte werden etwa in das Eigentum eines Bundeslandes oder des 
Bundes überführt.50 Eine mit Inventarisierung verbundene Übergabe eines 
Artefakts, das Ablegen von Daten auf einem zentralen Datenträger sind zu-
dem die ersten, meist nicht umkehrbaren Schritte einer Wertzuschreibung 
und damit in der Regel eine Entscheidung für ihre dauerhafte Aufbewah-
rung. Außer der Aufnahme in den Bestand sind etwa die Mikroverfilmung 
oder das Verzeichnen in Denkmalschutzlisten weitere Modalitäten dieser 
Wertzuschreibung. Neben dem epistemischen Wert schaffen Sammlungen 
nicht selten auch ökonomische ‚Marktwerte‘ des Sammlungsguts. Darüber 
hinaus bestimmen individuelle, auch zeitlich variierende Wertvorstellun-
gen die Bedeutung des Objekts als Teil der Sammlung. Hohe (und auch 
wirtschaftlich relevante) Werte von Sammlungen können deren Konservie-
rung als Ganzes und in digitaler Hinsicht eine ‚Silobildung‘ der fraglichen 
Daten begünstigen. 

Einige Einrichtungen haben einen klaren Sammlungsbegriff, etwa Archi-
ve wie das DLA (unikale Schriftstücke, Bilder und Objekte zur deutsch-
sprachigen Literatur und Ideengeschichte vom 18. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart) oder Bibliotheken wie die HAB (Kulturgeschichte des Mittel-
alters und der Frühen Neuzeit). Nichtsdestotrotz variiert auch in diesen 
Einrichtungen die Wertzuschreibung (Stichwort:  Kanon) stark in der Zeit 
und ist von (wechselnden) Forschungsinteressen abhängig. Auch zoolo-
gische und botanische Typenexemplare, die den Kern der taxonomischen 
Sammlungsordnung von Arten und Spezies bilden, erhalten ihren Wert im 
Zuge einer Art Kanonbildung (hier:  durch Anerkennung in einem globa-
len System). Der digitale Wandel wird die Wertigkeit solcher Sammlungen 
nicht revolutionieren, kann aber die Definition des Sammlungswürdigen, 
die Bedeutungsmuster ändern.

Ob die digitale Kopierbarkeit (auch adaptiv, als digitaler Zwilling) die wis-
senschaftliche Bedeutung des physischen Unikats schmälert oder steigert, 
wird ebenso abzuwarten sein wie die potenzielle Rolle von digitalen Zerti-
fikaten (non-fungible token, NFT). Der ökonomische Wert physischer Uni-
kate (vor allem solcher, an die sich digitale Nutzungs- und Verwertungs-

50 Objekte in staatlichen Museen und Archiven sind im Staatsbesitz. Das Entsammeln 
tangiert damit auch die Eigentumsfrage. Deshalb wies schon 2011 der Deutsche 
Museumsbund darauf hin, dass Sammlungsgegenstände aus staatlichen Museen 
bzw. Landesmuseen nicht abgegeben oder gar verkauft werden dürfen. Deut-
scher Museumsbund (2011) – Nachhaltiges Sammeln, S. 68.
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ketten anschließen) scheint im Digitalzeitalter generell eher zu steigen als 
dass die Kopierbarkeit zur Entwertung des Analogen führt.51 Bei symbol-
trächtigen, politisch aufgeladenen Objekten können zudem Kopierbar-
keitsverhinderungs- bzw. Verknappungsinteressen oder Deutungshoheit 
eine Rolle für sammelnde Einrichtungen spielen, insbesondere die Ver-
fügbarkeit von Digitalisaten zu begrenzen.52 Zugleich ist ein Interesse am 
Teilen von Beständen durch deren Digitalisierung gegeben, weil dieses in-
stitutionelle Konflikte entschärft und Kooperation ermöglicht.

2.5 SELEKTION: AUSSONDERUNG, DEAKZESSION, ENTSAMMELN 

Die Aufnahme neuer Bestände in Sammlungen ist durch operative Kriteri-
en bestimmt, die unter anderem Forschungsrelevanz, Forschungsreferenz 
(Typenmaterial), Repräsentation der eigenen Institution, Ausstellbarkeit, 
Erhaltungszustand, ethische Aspekte, Gefährdungspotenzial, irreparable 
Beschädigungen, sensiblen Kontext (etwa menschliche Überreste, NS-
Raubgut), Vermögenswert, Bewahrungspflicht sowie potenziellen Re-
putationsschaden umfassen. Für Universitätssammlungen gelten zudem 
Kriterien wie Auflösung eines gesamten Fachbereiches bzw. Institutes, 
Neuorientierung des Forschungs- und Lehrschwerpunktes, Verlust wis-
senschaftlich relevanter Dokumentation bzw. von Begleitmaterialien. Nicht 
zuletzt sind Fragen nach rechtlichen Rahmenbedingungen und Entschei-
dungsbefugnissen für das sogenannte Entsammeln zu beantworten.53

Verwaltungs- und Wirtschaftsarchive selektieren, ordnen und bewahren 
Bestände zu rechtlichen und administrativen Zwecken. Hier ist die Selekti-
vität von Sammlungen auf der Basis von Archivgesetzen teils akribisch ge-
regelt. In Verwaltungsarchiven können vor der Aufnahme in den Bestand 
weit über 90 Prozent der Akten durch Kassation vernichtet werden. Diese 
Vorabselektion, also die Bewertung als archivwürdig, folgt dabei gesetz-
lichen Richtlinien. Einmal aufgenommen, wird eine Nachkassation zumeist 
allein bei Dubletten durchgeführt. Aber auch in Archiven sind Selektions-

51 Vgl. Statement der G7 Nationalen Akademien zur Rolle der materiellen und nicht-
materiellen Kulturerbeobjekte: „The G7 countries must seek effective means to 
promote international collaboration between researchers in the natural and hu-
man sciences to enhance the understanding of humankind’s cultural heritage. 
Collaboration between scientists, technologists, heritage professionals, local 
communities, and the general public is essential to strike a balance between in-
novation and the preservation of cultural heritage, ensuring that innovative tech-
nologies will not focus exclusively or primarily on the spectacular representation 
of vestiges of the past, but will enhance the deep historical significance of cultural 
heritage, at both a local and global scale.“, Science 7 + Social Sciences & Huma-
nities (2024) – Science for the Future, S. 5.

52 Das italienische Kulturerbe- und Landschaftsgesetzbuch verhindert die Nutzung 
der Reproduktionen von Renaissance-Meisterwerken aus italienischen Museen 
als gemeinfreie Daten. Jegliche Nutzung ist genehmigungspflichtig. Vgl. Dreyling 
(2023) – Das italienische Kulturerbegesetz. Ähnliche Richtlinien gibt es auch in 
Frankreich und Portugal. Griechenland hat z.B. 3D-Daten zu historischen Objek-
ten zu geschützten Daten erklärt.

53 Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen (2018) – 
Empfehlungen zu Aussonderung und Deakzession.
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kriterien zeitlich. Archive tragen mit den übernommenen oder abgelehn-
ten Vor- und Nachlässen nicht zuletzt zur Kanonbildung sowie zur Ent-
wicklung aktueller und zukünftiger Forschungsfelder bei. 

In Museen ist die Deakzession als Rechtsakt einer „dauerhaften Entfer-
nung eines Gegenstandes aus einer bestehenden Sammlung aufgrund von 
Veräußerung, Tausch, Schenkung oder anderen Übertragungsgeschäften“ 
bislang eher unüblich.54 Die Deakzession ist als ein Instrument des Samm-
lungsmanagements umstritten, insbesondere wenn es um unikale Bestän-
de geht.55

Bibliotheksbestände, bei denen es sich nicht um seltene Werke oder unika-
le Sammlungen handelt, werden in vielen Einrichtungen in Abständen neu-
bewertet, und unter dem Aspekt des Kostenfaktors Fläche kann ein hoher 
Aussonderungsbedarf (Makulierung) bestehen.56 In diesem Kontext wird der 
digitale Wandel als Anlass für die Reduzierung des Umfangs digital substitu-
ierter analoger (vielerorts vorhandener) Bestände gesehen. Angestrebt wird 
eine Abstimmung zwischen den Bibliotheken zur Überlieferungssicherung 
und die Festschreibung klarer Archivierungszuständigkeiten in den Insti-
tutionen bzw. in den Bundesländern. Als erste Leitlinien für die zukünftige 
Arbeit formulierte die Ad-Hoc-Arbeitsgemeinschaft Kooperative Überlie-
ferung der Sektion Wissenschaftliche Bibliotheken im Deutschen Biblio-
theksverband e.V.: „Die Verantwortung für die Überlieferung und dauerhaf-
te Zugänglichkeit wissenschaftsrelevanter Information tragen im digitalen 
Zeitalter weiterhin die wissenschaftlichen Bibliotheken – gemeinsam mit 
Rechenzentren, Archiven und Museen. Diese Verantwortung tragen nicht 
nur wenige große, sondern alle wissenschaftlichen Bibliotheken. Die tra-
gende Rolle einzelner Bibliotheken ist durch systematische Kooperation 
unter allen wissenschaftlichen Bibliotheken zu ergänzen.“ 57

54 Lindorf (2015) – Deakzession von Sammlungsgegenständen durch Museen. Ein-
leitung A. Definition Deakzession. 

55 Staatliche Sammlungen und Galerien können solche Entscheidungen treffen, al-
lerdings nur, sofern sie eine rechtliche Eigenständigkeit besitzen. Bei nicht rechts-
fähigen Einrichtungen sind politische Entscheidungen über Veräußerungen mög-
lich. Lindorf (2015), Einleitung, C III 1. Vgl. dazu: Präambel des Positionspapiers 
zur Problematik der Abgabe von Sammlungsgut, verabschiedet vom Vorstand 
des Deutschen Museumsbundes und vom Vorstand von ICOM-Deutschland im 
September 2004: „Der Auftrag der Museen und ihrer für die Sammlungen verant-
wortlichen Träger gilt damit der Bewahrung des kulturellen Erbes in ihren Samm-
lungen. Vor diesem Hintergrund geht es grundsätzlich darum, Sammlungen zu 
erhalten und auszubauen. Die Objekte der musealen Sammlungen sind bewusst 
und endgültig dem Wirtschaftskreislauf entzogen, um sie der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen und sie für nachfolgende Generationen zu bewahren.[...] 
Abweichend von dieser grundsätzlichen Festlegung kann es in Einzelfällen sinn-
voll und möglich sein, sich von Sammlungsgut zu trennen.“ Dafür formulierte der 
Deutsche Museumsbund Vorgaben. 

56 In acht Bundesländern existieren Aussonderungs- und Archivierungsrichtlinien, 
die die Kriterien für die Bestandsauswahl nennen und die Grundzüge der Ver-
fahrensweise für die Aussonderung vorgeben. Eine Veräußerung von Mehrfach-
exemplaren an Antiquare o.ä. ist i.d.R. nicht umstritten.

57 Ad-Hoc-Arbeitsgemeinschaft (2021) – Empfehlungen.

Deakzession als  
Instrument des 
Sammlungsmanage-
ments in Museen

Aussonderung,  
Überlieferungs- 
verantwortungen  
und Profilbildung  
in Bibliotheken 



27

2.6 DIGITALISIERUNGSSTRATEGIEN 

Die Digitalisierung wird im Sammlungsbereich unter anderem mit den Auf-
gaben der Sicherung und Dissemination (Vertretung des Originals) ver-
bunden oder als Ersatzdigitalisierung diskutiert. Darüber hinaus kann die 
Transformation ins Digitale als „eine ‚Aneignung‘ des Originals unter neuen 
Bedingungen“ verstanden werden, als eine produktive „Remediatisierung“, 
gar eine „Emanzipation“.58

Unter Einrichtungen, Wissenschaftlern und anderen Nutzern herrscht Ei-
nigkeit, dass die Verfügbarkeit digitaler Objekte und digital vorliegender 
Sammlungen (wie z.B. Nachlässe, Autorenbibliotheken, Verlagsarchive) für 
zukünftige KI-Methoden (wie die Anwendung von Large Language Mo-
dels) zwingend notwendig ist. Durch Digitalisierung können bisher nicht 
berücksichtigte Objekte in die Forschung gebracht werden. Letztlich lässt 
sich der eigentliche Mehrwert von Big Data oder überhaupt durch digita-
le Daten getriebener Verfahren erst in der Integration von Daten aller Art 
und ihrer Zusammenschau erschließen. Hierzu werden weitere kritische 
Diskussionen über die Art und Weise als nötig betrachtet, wie die Digitali-
sierung durchzuführen ist und welchen mittel- und langfristigen Strategien 
die Transformation einer existierenden Sammlung unter den (sich weiter-
hin und mutmaßlich auch künftig immer wieder disruptiv wandelnden) Be-
dingungen des Digitalzeitalters folgen soll.

Analog zum Prinzip des massenhaften Objektsammelns gründet der in 
den 2000er Jahren zeitweilig vertretene Ansatz der Massendigitalisie-
rung (Select-it-all) in der Hoffnung, dass vielleicht doch alles behalten 
werden könnte.59 Dabei wird mit sinkenden Kosten für die Digitalisierung 
und Speicherung argumentiert. Einer der Vorschläge war, alle Dokumente 
einer Sammlung in niedriger Qualität zu digitalisieren und erst später zu 
entscheiden, was erhaltenswert ist, was also für bestimmte Zwecke (For-
schung, dauerhafte Aufbewahrung) in hoher Auflösung neu digitalisiert 
werden muss. Demgegenüber positionieren sich seit längerem Ansätze, 
die den Nachhaltigkeitsgesichtspunkt stärker gewichten (und inzwischen 
auch auf die rasch steigenden Qualitätsanforderungen der Forschung ver-
weisen).60 Bemängelt wird außerdem, dass Kuratoren zuweilen, ohne mit 
den wissenschaftlichen Anforderungen (etwa Analysemethoden) wirklich 
vertraut zu sein, ihre Sammlungen so schnell und umfangreich wie mög-

58 Vgl. dazu beispielweise die Strategie des Bundesarchivs. Boden, Hänger et al. 
(2023) – Bestandserhaltung als Massengeschäft sowie Stäcker (2020) – Wozu 
braucht man das Vergangene?, S. 47 f.

59 Ooghe, Moreels (2009) – Analysing Selection for Digitisation. Dass Sammlungen 
allein durch zielorientiertes Auswählen zu bilden sind, damit keine reinen An-
sammlungen von Digitalisaten, sondern tatsächliche Sammlungen entstehen, ist 
zurzeit konsensfähig. Allerdings wäre zu diskutieren, ob bei Beständen, die kon-
sequent nach einem klar definierten Sammlungskriterium aufgebaut wurden, ein 
solches Auswählen zielführend ist. Vgl. Wilkens (2023) – Herausforderungen, S. 6.

60 So haben sich Massendigitalisierungen, die Buchseiten und andere Texte lediglich 
als (teils schlechte) Bildkopien im proprietären Format PDF darstellen (jedenfalls 
aus Sicht der Forschung), doch als Fehlinvestition erwiesen.
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lich zu digitalisieren versuchen.61 Somit erscheint eine umfangreiche Digi-
talisierung nur bei belegten Bedarfen aus der Forschung oder zur Siche-
rung gefährdeter oder beschädigter Bestände sinnvoll.62

Im Allgemeinen ist die Digitalisierung in Museen oft verwertungsorientiert, 
aber forschungsorientierte Museen (etwa der Leibniz-Gemeinschaft) ge-
hen auch umgekehrt vor und verwerten, was sie ohnehin für Forschungs-
zwecke digitalisiert haben (Forschungszwecke sind hierbei also primär). 
In wissenschaftlichen Bibliotheken und Archiven 63 dient die Retrodigita-
lisierung unter anderem dazu, die zeit- und ortsunabhängige Verfügbar-
keit von Dokumenten zu erhöhen und den Umgang mit den Originalen 
zu reduzieren. Zugleich zielen sie zunehmend auf digital auswertbare Di-
gitalisate, mit denen auch computationelle Forschung betrieben werden 
kann. Die Auswahlkriterien, welche Quellen zuerst in Onlinedatenban-
ken sichtbar werden, folgen in der Regel Maßgaben der Kapazität und der 
Nachfrage. Sie sind für die Nutzerinnen und Nutzer nicht immer expliziert. 
Dadurch ergeben sich neben der Lücke der unerschlossenen und nicht di-
gitalisierten Bestände neue Fehlstellen, etwa die der bereits digitalisierten, 
aber (noch) nicht erschlossenen oder (noch) nicht online zugänglichen 
Bestände. Bei der Präsentation in Online-Portalen ergeben sich schließlich 
für sammelnde Einrichtungen zusätzliche juristische Fragen. So kann bei-
spielsweise die Änderung von Vereinbarungen mit den rechte-haltenden 
Einrichtungen notwendig sein, da die digitalisierende Institution mit der 
öffentlichen Bereitstellung der Digitalisate nicht allein eine bewahrende, 
sondern auch eine publizierende Einrichtung wird.64

61 Prescott, Hughes (2018) – Why Do We Digitize.
62 Bei der Mikroverfilmung und Lagerung in Salzstollen stehen die Sicherung und 

Aufbewahrung und nicht die Nutzung im Vordergrund.
63 In Verwaltungsarchiven gilt die Richtlinie, Objekte nur in einem Exemplar zu hal-

ten („keine Doppelhaltung“). So werden etwa Gesetzestexte kassiert, wenn sie 
in Abschriften vorliegen oder in einem anderen Archiv vorhanden sind (Kom-
munal- versus Landesarchiv). Bezogen auf digitale und analoge Repräsentation 
eines Objektes wird bisher eher die digitale Ausgabe kassiert, da die Archive für 
die dauerhafte Haltung von „Flachware“ ausgestattet sind. Einen anderen Weg 
beschreitet das Bundesarchiv, das auf die Digitalisierung der Bestände setzt. 

64 Bauer (2021) – Pertinenz und Provenienz, S. 106f. 
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3 ORDNUNGSSYSTEME

In seinem Positionspapier zum Arbeitsmarkt Wissenschaft spricht der RfII 
von einer Verwissenschaftlichung von Infrastrukturtätigkeiten und betont, 
dass damit die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Forschung und for-
schungsnahen bzw. forschungsunterstützenden Bereichen durch neue 
Kooperationsformen und Aufgabenzuschnitte ersetzt wird. Die in den 
Strukturen noch vorhandene Dichotomie von Forschung einerseits und 
sammelnden Einrichtungen andererseits entspricht nicht mehr den For-
schungsrealitäten und der Verortung von Aufgaben, die zunehmend einer 
forschungs- und fachnahen Expertise bedürfen. Eine institutionelle Erneu-
erung ist gefragt, die einem Evolutionsprozess hin zu stärkerer Durchdrin-
gung und Vernetzung Raum gibt. Der RfII hat empfohlen, neben gemein-
samen Projekten auch weitere Kooperationsformen auf Augenhöhe zu 
etablieren, etwa Teilprojekte zur Informationsinfrastruktur (INF-Projekte) 
im Rahmen von Sonderforschungsbereichen oder Daten-Laboratorien.65

Solche Kooperationen werden an bestandshaltenden Einrichtungen zu-
nehmend gelebt. Insbesondere kooperieren die digitalen Geisteswissen-
schaften, auch im Rahmen der NFDI-Konsortien, zunehmend mit be-
standshaltenden Einrichtungen: durch einen Austausch, aber auch durch 
einen multidirektionalen Datenfluss, gemeinsames Extrahieren und Ver-
arbeiten von Daten und ihre direkte Integration in die Nachweis- und Re-
cherchesysteme der bestandshaltenden Einrichtungen. Auch sogenannte 
GLAM Labs experimentieren in diese Richtung.66

3.1 ERSCHLIESSUNG

Für die Entfaltung aller methodischen Potenziale von Wissenschaft ist – 
neben der möglichst niedrigschwelligen Verknüpfbarkeit digitaler Samm-
lungsbestandteile mit anderen digitalen Forschungsdatenbeständen aller 
Art – insbesondere die durchgängige Arbeit mit sowohl digitalen als auch 
nichtdigitalen Objekten wichtig. Für eine solche verschränkte Nutzung 
analoger und digitaler Forschungsartefakte (oder jeweiliger Komponenten 
am Artefakt) müssen beide gleichermaßen qualitätsgesichert und inter-
operabel erfasst werden.67 Auch wenn hier Standardisierung kein Selbst-

65 RfII (2019) – Digitale Kompetenzen, S. 16-19.
66 Das KB Lab der Niederländischen Nationalbibliothek stellt Datensets und Tools 

zur Verfügung und schreibt jährlich ein Researcher-in-Residence-Programm aus. 
Das Lab der DNB ermöglicht einen Download ihrer bibliografischen Daten und 
ausgewählter digitaler Sammlungen über verschiedene Schnittstellen zur freien 
Nachnutzung. Kaiser (2023) – Digitale Sammlungen als offene Daten, S. 207 f. 
Im Kontext der Kulturwissenschaften werden Galerien, Bibliotheken, Archive und 
Museen als GLAM-Einrichtungen oder als Kultur- und Gedächtnisorganisationen 
bezeichnet.

67 Bislang schreibt die Regelwerkspraxis der Bibliotheksverbünde in Deutschland 
vor, dass für jedes Digitalisat ein eigenes Katalogisat erzeugt werden muss, d. h. 
es darf kein Link in den bibliographischen Daten gesetzt werden. Dies erhöht den 
Aufwand und führt letztlich dazu, dass i.d.R. in den Katalogen oft kein Hinweis 
auf Digitalisate zu finden ist. Darüber hinaus bietet das Regelwerk keine Möglich-
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zweck ist: Die unterschiedlichen Metadatenmodelle, die aus Tradition in 
den sammelnden Einrichtungstypen (Archiv, Bibliothek, Museum) und 
auch in den verschiedenen Fachdisziplinen gepflegt werden, stehen dem 
Gewinn weiterer und anderer Metadaten insbesondere für interdisziplinäre 
Forschung entgegen. Teilweise kommen artefakt- bzw. projektspezifische 
Erfassungsmodelle hinzu. So wenig scharf umrissen und so vielfältig die 
Welt der Sammlungen ist, so divergent sind die Ordnungssysteme ihrer Er-
schließung mitsamt der dafür genutzten Software. 

Sammelnde Einrichtungen besitzen in der Regel gefestigte Erschließungs-
routinen, die sich an fachlichen sowie fachübergreifenden Metadaten- 
standards und Vokabularen orientieren, was den Zugriff von Suchmaschinen, 
inzwischen aber auch anspruchsvolle datenanalytische Zugänge, etwa die 
Erstellung von Wissensgraphen, ermöglicht. Hierbei ist zu bedenken, dass 
sich über die Metadaten oft tradierte Sammlungslogiken in den avancier-
ten Algorithmen spiegeln.

Das Auffinden und der Zugang zu forschungsrelevanten Gegenständen 
wie auch Informationen und Daten sind für die Forschung von ähnlich 
elementarer Bedeutung wie die Pragmatiken des Recherchierens, die da-
rauf aufsetzen. Vor diesem Hintergrund versucht man traditionelle Be-
standsverzeichnisse dynamisch zu verknüpfen und zu vernetzten Wissens-
speichern weiterzuentwickeln. Die damit verbundenen Veränderungen in 
Datenmodellen führen allerdings zu Brüchen in Ordnungssystemen. Alte 
und neue, analoge und digitale, einrichtungsspezifische und standardisier-
te Verzeichnisse sowie allgemeine Werkzeuge des Wissensmanagements 
(etwa Suchmaschinen) existieren nebeneinander. Hinzu kommt ein sich 
veränderndes Suchverhalten der Nutzerinnen und Nutzer, die keineswegs 
immer alle Findmittel mehr kennen, sondern von neueren Erfassungs-
modellen her denken und den vernetzten Wissensspeicher auch aus Ge-
schwindigkeitsgründen präferieren. 

Standardisierte Arbeitsabläufe und Kooperationen unter wissenschaftli-
chen Bibliotheken sind fallweise gut etabliert.68 Während Bibliotheken auf 
Systematiken und kontrollierte Vokabulare zurückgreifen, erschließt je-
des Archiv auf Basis eigener, teils auch regionalen Regeln unterliegenden, 

keit, Informationen zur Provenienz der Objekte standardisiert und maschinenles-
bar zu erschließen. Dies ist aber nicht allein für die Provenienzforschung wichtig. 
Sammlungsaufbau, Ordnungsschemata und Erschließung im Forschungskontext 
sollen auf die Verknüpfung der einzelnen Objekte zielen, d. h. räumliche, diszipli-
näre, material- oder provenienzspezifische Aspekte berücksichtigen, Sammlun-
gen in Informationsinfrastrukturen einbetten und Bezüge zu technischen, fach-
lichen und ethischen Praktiken, Standards und Narrativen herstellen. Vgl. Weber 
(2024) – Sammeln nach 1998, S.10, 14, 25 und 141 f.

68 Junger, Scholze (2021) – Neue Wege und Qualitäten, S. 55. Zudem besteht mit 
Culturegraph ein kooperatives von der DNB betriebenes Werkzeug der Biblio-
theksverbünde Deutschlands und Österreichs sowie der DNB zur Aggregation 
von Metadaten. Siehe https://hub.culturegraph.org/page/about. Ziel ist es, über 
Analysen, Verknüpfungen und Auswertungen die Daten in größerem Umfang 
nutzbar zu machen. Vgl. auch Vorndran (2018) – Hervorholen.
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hierarchischen Klassifikationen.69 Teils wird die Sichtweise vertreten, die 
Erschließung in Archiven solle „völlig unabhängig von möglichen Frage-
stellungen oder Forschungsinteressen“ sein und sich „einzig auf den Ent-
stehungszweck der Unterlagen richten.“ 70 Kunstsammlungen wiederum 
erstellen in internationaler Kooperation eigene Modelle zum Austausch 
und zur Übernahme von Metadaten.71 Zunehmend werden von bestands-
führenden Einrichtungen auch Artefakte übernommen, für die noch keine 
Erschließungsstandards bestehen.72 Für die Qualität der Forschung sind 
nicht nachvollziehbare Erschließungssysteme nicht förderlich. 

Seit einigen Jahren experimentieren Bibliotheken verstärkt mit maschinen-
gestützter oder vollautomatisierter Inhaltserschließung auf Basis compu-
terlinguistischer Verfahren. In den letzten Jahren werden zudem vermehrt 
Machine-Learning- und KI-Verfahren erprobt bzw. auch schon implemen-
tiert.73 Einige Bibliotheken (z.B. DNB, ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft) planen den Aufbau eines Ökosystems für maschinelle Erschlie-
ßung, basierend auf dem an der finnischen Nationalbibliothek entwickel-
ten Werkzeug Annif – Tool for Automated Subject Indexing and Classifi-
cation.74 Als Hauptargument für eine automatisierte Erschließung wird die 
Arbeitsintensität einer manuellen Indizierung genannt.75 Diese sei ange-
sichts der wachsenden Masse an digitalem Material immer schwieriger zu 
bewältigen. Für die Erstellung von Wissensgraphen bzw. für eine vollauto-
matisierte Erschließung werden bisher hauptsächlich Titel und Angaben 
zu Autoren herangezogen. Beim Auslesen von Metadaten oder Abstracts 
mit sprachtechnologischen Methoden können zudem technische und 
juristische Hürden bestehen.76 So ist etwa die Auswertung von Abstracts 
und Inhaltsverzeichnissen auch aufgrund der heterogenen Rechtslage und 
zumeist fehlenden expliziten Lizenzen für automatische Anwendungen  
erschwert. Auch die Erprobung einer automatischen Objekt- und Muster-

69 Dies basiert auf Übernahme des amtlichen Aktentitels. Die Verzeichnung orien-
tiert sich nicht an der prospektiven Benutzung, sondern allein an dem retrospek-
tiven Entstehungszweck. https://archivwelt.hypotheses.org/3125

70 Becker (2021) – Worauf es ankommen wird.
71 Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz (2022): Digitale Samm-

lungen, S. 12. Allerdings zeigt die Praxis in den bestandsführenden Einrichtungen, 
dass für medienübergreifende Kataloge noch kein Standardformat zu finden ist, 
das alle Bereiche (Gedrucktes, Audio und Video, Handschriften, Bilder und Ob-
jekte) abdeckt. Keines der genannten Standardformate hat das Potenzial in einem 
solchen Katalog die Bedarfe zu decken.

72 Ein aktuelles Beispiel ist die Kulinarik-Sammlung, die von der SLUB Dresden über-
nommen wurde.

73 Zu vergangenen und aktuellen Projekten vgl. Kasprzik (2024) – Künstliche Intelli-
genz in Bibliotheken.

74 Suominen, Inkinen et al. (2022) – Annif and Finto AI, S. 265. 
75 Im Bibliotheksbereich werden aufwendige Erschließungsregelwerke entwickelt. 

Nationalbibliotheken erschließen analoge Bestände weiterhin mit großem Auf-
wand, nach allen Regeln der Formal- und Sacherschließung. Andere Bibliotheken 
übernehmen Erschließungsdaten teilweise aus Verbundskatalogen oder von Ver-
lagen. Die Erschließungstiefe ist dabei unterschiedlich. Die Erschließung digitaler 
Bestände erfolgt dagegen (halb-)maschinell.

76 Kasprzik (2020) – Research-based Machine Learning Solutions, S. 3 und Kasprzik 
(2023) – Aufbau eines produktiven Dienstes, S. 5. 
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erkennung in Bildmaterialien für eine inhaltliche Erschließung bestätigt 
bisher, dass KI-Anwendungen die intellektuelle Verschlagwortung bisher 
nicht ersetzen, sie ergänzen sie aber um Schlagwörter in Alltagssprache. 
Zu bedenken ist auch, dass die Rechendauer bei der Mustererkennung 
in Bildmaterialien beträchtlich ist.77 Im Bereich der Handschriftener-
schließung dagegen können umfangreiche Bestände zunehmend mit KI- 
Methoden gesichtet werden und dadurch neue Metadaten gewinnen. 

3.2 INSTITUTIONELLE VERANTWORTUNG

Während Sammlungen lange Zeit als klar lokalisierbare, physisch raum-
greifende und auch konzeptionell begrenzte Entitäten galten, für deren 
Verwaltung spezialisierte Institutionen wie Archive, Bibliotheken, Museen 
spezifische Methoden und Logiken entwickelt haben, lässt der Druck des 
Digitalen die Unterschiede der Aufgaben und auch der jeweiligen epistemi-
schen Funktionen geringer werden: In Archiven und Bibliotheken werden 
Digitalisate erstellt und online publiziert, in Bibliotheken könnten bei feh-
lender Abstimmung Unikate entstehen (wo man nicht nur digital distribu-
iert, sondern auch Printdubletten entsorgt), und Museen erschließen und 
öffnen ihre Bestände ähnlich einem (etwa, was Provenienzen angeht, auch 
forschenden) Archiv.78 

Die bestandsbezogene Forschung nimmt den jeweiligen Sammlungsauftrag 
einer Einrichtung (damit ein Stück weit auch deren Identität) nur insofern zur 
Kenntnis, als die Sammlungsobjekte für die eigenen Forschungsfragen re-
levant sind. Das gilt für Forschung mit analogem wie mit digitalem Material, 
wobei sich digitale Bestände besser einrichtungsübergreifend kombinieren 
lassen. Auch die Pragmatik einer primären Stofflichkeit von Sammlungen 
kann durch Digitalität verändert werden: als Digitalisat lassen sich Bestände 
anders aufeinander beziehen, denn das Digitalisat lässt sich vornehmlich 
auch quantitativ untersuchen und heranzoomen, was mitunter Einsicht in 
tiefe Schichten von Objekten zur Folge hat. Zudem ist die digitale Verfasst-
heit Voraussetzung für neue Erschließungsmethoden und Beschaffenheit 
(z. B. Softwaremerkmale). Durch die bereits frühe Umstellung von analogen 
Katalogen auf digitale Findmittel sowie ihre Rolle in der Standardsetzung bei 
der Retrodigitalisierung waren Bibliotheken und Archive lange Zeit Treiber 

77 Graf (2023) – Alles unter Kontrolle? 
78 Eine weitere Grenze besteht zwischen den Ressorts. Durch das Positionspapier 

der BKM „Wandel in der Kultur“ wurde die Entstehung eines Kulturdatenraums 
angestoßen. Hierdurch kommt zu der geschilderten funktional ausdifferenzierten 
Landschaft noch eine weitere Facette hinzu: diejenige der (Bundes-)Förderung 
als Kultur (im Ressort BKM) oder aber der Förderung als Wissenschaft (im Ressort 
BMBF). Mittlerweile wird der Datenraum Kultur aktiv entwickelt und soll unter an-
derem die Kreativindustrie adressieren. Aus der Sicht forschender Archive sowie 
sammelnder Forschungseinrichtungen wäre die Trennung der Bereiche Kunst /  
Kultur und Wissenschaft nicht zielführend. Gemeinsame Vorteile der Digitalisie-
rung könnten dadurch für beide Sektoren verloren gehen. Die Kooperation zwi-
schen dem Konsortium NFDI4Culture, dem Datenraum Kultur, der Kreativszene 
und den Dachverbänden der Kulturindustrie ist der erste Schritt, um diese Tren-
nung zu überwinden. 

Veränderte Arbeits-
prozesse und Organi-
sationsstrukturen



33

der Digitalisierung. Nun hinterfragt die Digitalisierung die Arbeitsprozesse 
und Organisationsstrukturen in solchen Einrichtungen. Das Besitzprinzip, 
den jeweiligen Bestand betreffend, wird relativiert, und die Kooperation – 
oder sogar Netzwerkbildung – gewinnt an Bedeutung.

Grundlegend für die Entwicklungen im Bereich der wissenschaftlichen 
Sammlungen (insbesondere der Universitätssammlungen) sind Empfeh- 
lungen des Wissenschaftsrates von 2011.79 Das Papier beschreibt objektba-
sierte Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen für die sammlungsbezo-
gene (Grundlagen-)Forschung, rückt also existierende Sammlungsbestän-
de ins Bewusstsein der Forschenden wie auch von Forschungsförderern 
und wissenschaftlichen Einrichtungen. Der wissenschaftliche Wert einer 
Sammlung von Objekten ergebe sich damit, so der WR, erst aus einer for-
schenden Befassung mit dieser Sammlung. Als Folge ist im letzten Jahr-
zehnt eine Aufwertung von Universitätssammlungen zu beobachten. Auch 
haben sich diese Sammlungen organisatorisch vernetzt. Jenseits des di-
rekten fachlichen Verwendungszusammenhangs von Sammlungen, die 
anlässlich universitärer Belange entstanden sind, dominiert für die künf-
tige Nutzung von Universitätssammlungen eher der kultur- und wissen-
schaftshistorische oder „transdisziplinäre“ Aspekt bei der Erschließung der 
Objekte.80 Durch aktuelle Forschung neu entstehende Objekte werden 
dabei allerdings (fast) nicht thematisiert. Die Verantwortlichkeiten für die 
Sammlungen sind an den Hochschulen unterschiedlich verortet. Es gibt 
zentrale Kustodien, Anbindungen an die lokale Bibliothek oder eine Be-
treuung direkt durch Fakultäten. Nicht selten fehlt die fachliche Expertise, 
um einzelne Sammlungen forschungsgerecht zu erschließen.81

Leibniz-Forschungsmuseen hingegen sind aufgrund ihrer Strukturen, 
Größe, Ressourcen und Erfahrung in der Digitalisierung potenziell starke 
Partner bzw. Ideengeber für andere Einrichtungen sowie für inter- und 
transdisziplinäre Forschung. Die Inwertsetzung der Sammlungen, die man 
auch in großem Stil digitalisiert, zeigt sich dort insbesondere bei natur-
wissenschaftlichen Beständen, die beispielsweise für Fragen der Biodi-
versität von Bedeutung sind. Die GWK hebt hervor, dass die Vernetzung 
der analogen und digitalen Sammlungen zu einer dezentralen, vernetzten 
Forschungsinfrastruktur als größte gemeinschaftlich zu bewältigende Auf-

79 WR (2011) – Wissenschaftliche Sammlungen in Deutschland.
80 Ernst Seidl, Direktor des Museums der Universität Tübingen (MUT), spricht sich 

gegen „Ausmustern“ und für den Erhalt „des materiellen, wissenschaftlichen und 
kulturellen Erbes“ aus. Sein Argument: „Universität [muss sich] im Ringen um An-
sehen und Drittmittel zunehmend ihrer großen wissenschaftsgeschichtlichen 
Momente besinnen“. Seidl (2021) – Das Erbe nicht nur bewahren, S. 97.

81 In Verbundprojekten, wie etwa dem Projekt Kulturhistorische Sammlungen als digi-
taler Wissensspeicher für Forschung, Lehre und öffentliche Vermittlung (KultSam), 
sollen zukünftig Universitätssammlungen gemeinsam mit kulturhistorischen Mu-
seen in einer digitalen Forschungsinfrastruktur Sammlungsobjekte langfristig und 
dezentral speichern sowie durch Anbindung von Werkzeugen für die Forschung 
nutzbar machen. Seit 2015 werden in den Förderprogrammen neben technischen 
Großgeräten auch Sammlungen, Datenbanken und Serviceeinrichtungen als For-
schungsinfrastrukturen angesehen, Sauter, Schulte et al. (2019) – KultSam.
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gabe zu verstehen sei.82 Zudem betont die GWK mehrfach die Bedeutung 
der Orientierung an den (zukünftigen) Bedarfen der Forschung. Samm-
lungen sollten demzufolge nicht nur bewahrt, sondern auch umfassend 
erschlossen, möglichst weltweit zugänglich und nutzbar gemacht werden. 
Zudem sollen gerade Forschungsmuseen insbesondere mit Blick auf die 
universitären Sammlungen eine Vorreiterrolle bei der „pionierhaften“ Ent-
wicklung von Standards für Sammlungen sowie bei der „Konzeptionierung 
der Sammlungen unter Forschungsaspekten“ übernehmen.83 

Neben Universitätsbibliotheken sind die Staats- und Landesbibliotheken, 
die zentralen Fach- und die Forschungs- sowie Spezialbibliotheken wich-
tige Akteure.84 Sie weisen vielfach unikale Bestände auf und übernehmen 
Archivaufgaben. Staatliche Archive sammeln nicht – so ihre traditionelle 
Auffassung von sich selbst, auch wohl, um ihre Aufgaben von denjenigen 
der Museen und Bibliotheken abzugrenzen. Vielmehr haben Archive einen 
Auftrag zur Dokumentation und Sicherung. In Archiven gäbe es somit zwar 
Selekt-Sammlungen bzw. Ergänzungsüberlieferung; diese werden aber ten-
denziell vernachlässigt und nicht als zum Archivgut gehörend gesehen.85 
Auch Museen bilden Forschungsverbünde, führen Forschungsprojekte und 
Konferenzen durch, publizieren Tagungsbände und Qualifikationsschriften. 
In der 2022 beschlossenen Neufassung der Museumsdefinition des ICOM 
steht Forschung an erster Stelle.86

Über Spartengrenzen hinweg wird heute gefragt, ob angesichts des Um-
stands, dass im Digitalen die Identität und auch der mögliche wissen-
schaftliche Nutzen eines digitalen Artefakts nur sehr unbestimmt umrissen 
ist (womit auch die bisherigen Zuständigkeiten nicht mehr selbstverständ-
lich sind), Sammlungsbestände als eine Art Allmende angesehen werden 
sollten − das heißt als eine kollektive, von räumlich verteilten Akteuren ver-

82 GWK (2012) – Bund-Länder-Eckpunktepapier zu Forschungsmuseen.
83 GWK (2021) – Bund-Länder-Eckpunktepapier zu den Forschungsmuseen. Das 

Eckpunktepapier wurde ergänzt um das Agenda 2030 Strategiepapier der Leibniz- 
Forschungsmuseen zum Bund-Länder-Eckpunktepapier 2021.

84 Ceynowa stellt die These auf, dass „die Forschungsbibliothek sich über die Eig-
nerschaft und permanente Verfügbarkeit ihrer Sammlungsobjekte“ definiere. 
Gleichzeitig diagnostiziert er, dass es verbreitet allein ein ‚Ehrentitel‘ sei, dem 
keine Übernahme einer dauerhaften Verantwortung für die Bestände folge. Er 
fordert, die Bezeichnung Forschungsbibliothek als „dezidiertes Nachhaltigkeits-
versprechen“ zu verstehen. Ceynowa (2018) – Research Library Reloaded, S. 4 f. 
Neben der (Selbst-)Zuordnung als Forschungsbibliothek wird auch von Archivbi-
bliotheken gesprochen. Deren Ziel ist die Bestandserhaltung und -pflege. Durch 
Erschließung entwickeln sich solche Bestände zu Sammlungen. Vgl. Laube (2020) 
– Das Wissen der Sammlungen. Auch unter Archiven, die traditionellerweise ihr 
Tätigkeitsspektrum mit Erwerbung, Erhaltung und Erschließung beschreiben, gibt 
es Einrichtungen, die sich als Forschungsarchive (bzw. forschende Archive) se-
hen. Damit verändern sich auch die Kompetenzbereiche der Archivare, sie zeich-
nen sich nicht mehr allein durch Bestandskenntnis aus, sie sind forschend tätig. 
(Vgl. Raulff (2009) – Sie nehmen gern, S. 229, und Richter (2021) – Bestands-
bezogene Forschung, S. 6 ff.) Desgleichen ist unter Museen zu beobachten. Die 
Forschung ist in diesen Institutionen zumeist projektbasiert.

85 Die Bezeichnung Sammlung ist in Verwaltungsarchiven teilweise negativ konnotiert.
86 https://icom-deutschland.de/de/nachrichten/551-neufassung-der-icom-muse-

umsdefinition-beschlossen.html
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antwortete und erschlossene Sammlung der Sammlungen. Einzelne Ein-
richtungen könnten in diesem Modell spezifische Dienste für bestimmte 
(Fach-)Gemeinschaften betreiben, wie etwa Discovery Systeme oder Qua-
litätsprüfungen bei der (maschinellen) Erschließung. 
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4 POSITIONEN ZU GRUNDFRAGEN 

Unabhängig von ihrer konkreten Ausprägung oder auch der Art ihrer 
Förderung sehen sich sammelnde Einrichtungen Spannungs-, aber auch 
Entscheidungsfeldern gegenüber, in denen sie sich zu Grundfragen stra-
tegisch positionieren müssen. 

Das an sich generische Thema Sammlungen wird bestimmt durch Tra-
ditionen, Fachdisziplinen und Interessen diverser Akteure bzw. Sparten. 
In Deutschland haben sich hier unterschiedliche Institutionen (Archive,  
Bibliotheken, Museen etc.) wie auch heterogene Ressortzuordnungen auf 
Bundes- und Landesebene etabliert. Hinzu kommt eine Polarisierung von 
Kultur/Kunst einerseits und Wissenschaft andererseits. Dies – wie auch die 
Bildung von einrichtungs- und spartenbezogenen Silos– kann sich durch 
den digitalen Wandel verstärken, auch weil sich dieser in hohem Maße 
projektgetrieben und heterogen finanziert vollzieht.

In seinem Positionspapier Herausforderung Datenqualität weist der RfII 
darauf hin, dass, um analoge und digitale Daten bzw. Objekte zusammen-
denken zu können, die bisher getrennten Forschungs- und Informations-
infrastrukturen gemeinsame Aufgaben übernehmen müssen.87 Traditio-
nelle institutionelle Barrieren sollten daher überwunden werden. Dabei 
ist zu fragen, wie weitgehend sich neben dem Selbstverständnis der In-
stitutionen auch deren Binnenstrukturen und Aufgaben weiterentwickeln 
sollten, um die Trennung zwischen Bestand, Infrastruktur und Forschung 
zu überwinden. Zu denken ist an die Gründung personell und strukturell 
horizontal verankerter Kompetenzcluster, an Verfahren des Tauschs (von 
Artefakten oder auch Personal) oder an Erwerbungsaktivitäten im Netz-
werk. Die Umsetzung solcher Vorschläge bedarf aber einer programma-
tischen Neuorientierung der Häuser, einer Rollenklärung, Aufgabenkritik 
und Überlegungen zum eigenen Profil in einer Umwelt, die zunehmend 
auf Kooperation angelegt sein sollte.

Sammlungskulturen, Kuratierungs- und Archivierungsbedarfe sind und sol-
len fachspezifisch sein. Neben den Sammlungen, die auf hermeneutisch-
interpretierende Forschungsformen zugeschnitten sind, haben daher auch 
die physischen und virtuellen Objekte anderer Disziplinen einen hohen 
epistemischen Wert und ‚verdienen‘ vielfach eine sammelnde Aufbewah-
rung in institutionalisierter Form. Die fraglichen Objekte sind freilich oft-
mals voluminös oder müssen unter bestimmten klimatischen Bedingun-
gen gelagert werden, was Ressourcen bindet und nach ausgehandelten 
Kriterien und Fristen für Bewahrung oder auch Aussonderung ruft. Auf-
bewahrungspflichten (etwa der DFG) müssen allerdings nicht als Pflicht 
zum Archivieren in externen Einrichtungen verstanden werden. Ein doku-
mentiertes Ablegen an einer Fakultät oder in einem Institut könnte für die 
Begutachtung und Überprüfung bei Objekten, die für Forschungsprozesse 

87 RfII (2019) – Herausforderung Datenqualität, S. 9.
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noch relevant sind und deren materielle Beschaffenheit es zulässt, eine 
passende Lösung sein. Auch können Universitätssammlungen ihren Fokus 
und dadurch ihre Rolle an den Hochschulen erweitern. 

Objektgerechte Erschließungsverfahren und -standards bleiben eine 
Grundbedingung für die Beforschbarkeit jeglicher Art von Sammlung. Nur 
digitale Daten zu erschließen, also etwa das Analoge aus aktuellen For-
schungsvorhaben unzugänglich aufzubewahren bzw. allein aufgrund feh-
lender Sammlungskulturen und Aufbewahrungskonzepte zu entsorgen, 
würde den Bedarfen vieler Disziplinen und Forschungsfelder widerspre-
chen.

Das Selbstverständnis sammelnder Einrichtungen bewegt sich zwischen 
traditionellem Bestandsaufbau, wobei bewahrende, kuratierende und sys-
tematisierende Funktionen betont werden, und einem Fokus auf metho-
dengeleiteter, wissenschaftlicher Einordnung der Bestände. Einrichtungen, 
die sich als Forschungseinrichtungen verstehen, betonen den zweiten 
Weg, der von ihnen aber auch Selbstfestlegungen (etwa auf bestimmte Er-
schließungsstandards und wissenschaftliche Nutzbarkeit) fordert. 

Auch die Digitalisierung von Sammlungsobjekten kann sowohl aus dem 
Auftrag der Einrichtung oder durch eingeübte Praxen als auch aus kon-
kreten Forschungskontexten heraus begründet werden. Kriterien für die 
Digitalisierung und Verfahren zu deren Realisierung bedürfen jedoch stets 
(auch) einer Methodenreflexion sowie einer auf Methoden bezogenen 
Programmatik. 

Der Auftrag, Artefakte zu bewahren, ist auch im Digitalzeitalter mit der Not-
wendigkeit der Selektion verbunden. Der RfII hat in seinem Positionspapier 
Nutzung und Verwertung angeregt, Kernbestände von Forschungsdaten 
variabel und zukunftsoffen festzulegen und zu sichern.88 Dass Konsens-
bildung über einen solchen Kernbestand keine leichte Aufgabe ist, muss 
dabei natürlich mitgedacht werden. Die Zunahme digitaler Bestände, die 
Voraussetzung von quantitativer Forschung ist, muss deshalb immer auch 
an Sammlungs-, Erschließungs- und Forschungsprogrammatiken rückge-
bunden werden.

Die Einrichtungen stehen weiterhin vor der grundsätzlichen Entscheidung, ob 
sie ihre Bestände oder Bestandssegmente tief, fachnah und objektspezifisch 
oder mit Basismetadaten erschließen, die die Interoperabilität fokussieren.89 
Die erste Strategie unterstützt Forschende bei einer präzisen Suche in fach-
spezifischen Datenbanken und erfordert zugleich die Zusammenarbeit mit 
den Zielgruppen und gegebenenfalls die Weiterentwicklung bzw. Anpassung 
eines anspruchsvollen Datenmodells. Die zweite Strategie kommt dem Ein-
satz standardisierter Lösungen entgegen, schließt aber viele potenzielle For-
schungsfragen aus, da Bestände nicht ohne Weiteres gefunden werden. 

88 RfII (2021b) – Nutzung und Verwertung.
89 Diesbezügliche Entscheidungen können auch zwischen den einzelnen Bestands-

segmenten variieren.
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Die intellektuelle (händische) Erschließung von Sammlungsbeständen wird 
zurzeit meist noch als Goldstandard angesehen. Gleichzeitig werden ma-
schinelle Erschließungsverfahren (mit KI) außerhalb der Wissenschaft wie 
auch für wissenschaftliche Zwecke entwickelt und in der Praxis erprobt. 
So zeichnet sich ab, dass es gemischte Vorgehensweisen geben wird, die 
einerseits auf normierten und strukturierten Vokabularen, Wissensgraphen 
oder auf maschineller Mustererkennung (zusätzliche Schlagwortvergabe) 
basieren können. Andererseits wird Erschließung aber auch weiterhin mit 
einer intellektuellen, fachwissenschaftlichen Kontextualisierung einherge-
hen. Den Ressourcenaufwand für Erschließung und Kuratierung werden 
maschinelle Verfahren vermutlich reduzieren, jedoch nicht grundsätzlich 
verändern, da mit Automatisierungsgewinnen auch die Intensität des Sam-
melns und der Sammlungsnutzung wachsen wird.

Darüber hinaus wirft die Nutzung generativer KI auch Fragen der digitalen 
Souveränität, der Verwertungsrechte und der Abhängigkeit von kommer-
ziellen Infrastrukturen auf. Für die wissenschaftliche Nutzung ist zudem 
die fehlende Reproduzierbarkeit aller Schritte nicht förderlich.

Der Entwicklungsstand in den sammelnden Einrichtungen ist hinsichtlich 
ihrer internen Restrukturierung im Hinblick auf die Chancen und Risiken 
digitaler Prozesse und ihrer Einbindung in übergreifend gestaltende Inf-
rastrukturen noch unterschiedlich fortgeschritten. Manche Einrichtungen 
(oder auch Projekte innerhalb dieser) gehen als eine Art Avantgarde vo-
ran. Andere können sich nicht an Infrastrukturprojekten beteiligen, etwa 
aufgrund ihrer Größe, ihres Auftrags, der bestehenden Bindung an kom-
merzielle Dienstleister, wegen Ressourcenmangels oder weil kompetentes 
Personal nicht existiert. Sie können teilweise dem eigenen Profil ange-
passte Dienste aufbauen, die aber nicht nachhaltig skalierbar sind und da-
mit keine überinstitutionelle Verantwortungsübernahme ermöglichen. Die 
Balance zwischen schnellem Vorangehen einerseits und abgestimmtem, 
notwendigerweise auf Kompromisse zielendem Handeln zur Sicherung 
der technisch-organisatorischen Anschlussfähigkeit andererseits, erfor-
dert Reform- und Kompromissbereitschaft. Auch wenn dies „in Teilberei-
chen […] bedeutet, dass man etablierte Verfahren aufgeben oder anpassen 
muss“ 90, um zu wechselseitigen Abstimmungen, gemeinsamen Entschei-
dungen zu technischen Systemen, verwendeten Standards und Diensten, 
dem Austausch von Know-how und gegebenenfalls auch zur Übernahme 
von Kosten zu kommen. 

Nicht zuletzt bei Entscheidungen über den Einsatz ihrer Ressourcen ste-
hen die sammelnden Einrichtungen vor der Grundsatzfrage, wie sie so-
wohl ihrer Aufgabe, Forschung zu unterstützen und sogar selbst forschend 
tätig zu sein, als auch ihrem Vermittlungsauftrag in einer pluralistischen 
Gesellschaft gerecht werden können. Publikumsorientierung und aktive 
Vermittlungsanstrengungen sind wichtig. Der WR hat den zunehmenden 

90 RfII (2020) – Datendienste nachhaltig gestalten, S. 4.
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Legitimations- und Rechtfertigungsdruck betont, unter dem gerade Kul-
tureinrichtungen seitens der Zuwendungsgeber stehen. Zudem sollen sie 
maßgebliche Impulse in internationalen Diskussionen setzen. Die hohen 
Erwartungen von Öffentlichkeit und Wissenschaft an Ausstellungen und 
Vermittlungsformate sieht der WR als berechtigt an und mahnt eine ent-
sprechende Erweiterung der dafür notwendigen Handlungsspielräume so-
wie eine klarere Profilbildung an.91 Auch hierzu müssen sich Sammlungen 
hinsichtlich ihrer analogen wie ihrer digitalen Bestände und Angebote mit 
Weitsicht und engagiert positionieren.

Das Gefüge der politisch-administrativen Zuständigkeiten und Zuwen-
dungen für sammelnde Einrichtungen in Deutschland ist komplex (siehe 
Abschnitt zu institutionellen Rahmenbedingungen, S. 7ff.). Dies betrifft 
Trägerschaften wie auch Förderprogramme und Zugang zu Projektmit-
teln, ebenso Fragen der Ressortierung, von verbandsartigen Zusammen-
schlüssen oder sogar Regeln, an denen sich eine Sammlungsnutzung zu 
orientieren hat. Im Zuge des digitalen Wandels ist der Sinn für Standards, 
notwendige Vereinheitlichungen sowie Interoperabilität und Kollabora-
tion grundsätzlich gewachsen. Andererseits haben divergierende politi-
sche Ressortzuständigkeiten sowie die Abhängigkeit von Projektmitteln 
(und damit von heterogenen Zuwendungsgebern) in den letzten Jahren 
die Bereiche Wissenschaft und Kultur tendenziell auseinandergetrieben. 
Im Bund existieren für sammelnde Einrichtungen getrennte ministerielle 
Zuständigkeiten; auf europäischer Ebene rechnet man Forschungsdaten 
dem public sector zu, unterscheidet von diesem aber wiederum den Kul-
turbereich als einen wirtschaftlichen Sektor. Sammlungen sehen sich hier 
unter Umständen sachfremden Zugzwängen ausgesetzt und müssen sich 
womöglich sogar zwischen dem Wissenschafts- und dem Kulturbereich 
entscheiden – im Sinne einer institutionell alternativen Identität, die dann 
auch das Datenhandeln festlegt. Hier drohen Einschränkungen, anachro-
ne Entwicklungen und auch Parallelstrukturen. Sowohl die Einrichtungen 
selbst als auch die politisch verantwortlichen Ressorts sind gehalten, der-
artigen Spannungen – und insbesondere einem Auseinanderdriften der 
Datenpolitik für die Bereiche Wissenschaft und Kultur – entgegenzuwirken 
und eine ressortübergreifende Strategie für den Umgang mit Sammlungen 
zu entwickeln. 

91 WR (2020) – Strukturempfehlungen zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
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5 EMPFEHLUNGEN 

Die nachfolgenden Empfehlungen adressieren eine forschungsorientierte 
Nutzung von Sammlungen und Archiven sowie eine über die Sparten hin-
weg zu gestaltende Kooperation zwischen bestandsführenden Einrichtun-
gen, Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Als 
Rahmenbedingung wird neben dem digitalen Wandel das Faktum der Res-
sourcenknappheit berücksichtigt, mit dem öffentlich getragene Einrich-
tungen stets konfrontiert sind. Sammelnde Einrichtungen haben Aufga-
ben daher stets kooperativ und in einem Schulterschluss mit den Trägern, 
Förderern, Nutzerkreisen und der Politik zu meistern. Dies schließt eine  
Kooperation und stellenweise auch Konkurrenz mit kommerziellen und 
privaten (liebhaberschaftlichen und/oder ökonomisch motivierten) Prakti-
ken des Sammelns mit ein.

Die Vielfalt der wissenschaftsnahen, wissenschaftsunterstützenden und 
kulturellen Einrichtungstypen sowie ihre unterschiedlichen Ansätze kön-
nen ein großes Potenzial sowohl für die Einrichtungen selbst als auch für 
die Forschung entfalten, wenn Schwerpunktbildung und Komplementari-
tät als Ziele gesetzt werden. Es bedarf einer koordinierten Zusammen-
arbeit, um große, zudem ressourcenintensive Herausforderungen – wie 
etwa Langzeitverfügbarkeit oder sachgerechte Aufbewahrung von For-
schungsartefakten unterschiedlicher Materialität – anzugehen, die auch 
die Frage von Rollenverteilungen umfassen sollte. Der RfII rät bei über-
greifenden Themen daher zu einem gemeinsamen Vorgehen mit NFDI- 
Konsortien und Fachinformationsdiensten. 

Künftige Forschung durch tiefe und erweiterte, auch innovative Formen 
der Erschließung von (existierenden und neuen) Sammlungsbeständen zu 
ermöglichen, ist eine Herausforderung, die über den ‚Normalbetrieb‘ der 
beteiligten Einrichtungen hinausgeht. Um sie zu bewältigen, müssen die 
Förderorganisationen, Zuwendungsgeber und Strategieentwickler Bedin-
gungen schaffen, die die Einrichtungen in die Lage versetzen, leisten zu 
können, was eine zukunftsfähige Forschung von ihnen erwartet. 

Bestandsführende Einrichtungen sollen sich im Regelfall programmatisch 
als forschend und als Einrichtungen für Forschungszwecke begreifen. 
Eine forschungsunterstützende Ausrichtung sollte durchgängig realisiert 
werden. Dies beschränkt sich nicht nur auf informationsbereitstellen-
de Maßnahmen, etwa die Vernetzung von Metadaten, sondern erfordert 
eine Neugestaltung der Beziehungen zu den (digital interagierenden) Nut-
zergruppen, zu den sich (z. B. im Zuge von digital bedingten Methoden-
brüchen) reorganisierenden wissenschaftlichen Fachgemeinschaften, zu 
kommerziellen Intermediären sowie zur Öffentlichkeit. 

Der wissenschaftliche Wert von Sammlungen insgesamt – und insbeson-
dere des analogen Unikats – nimmt im Zeitalter der Digitalisierung dank 
zunehmender Erschließung bisher unbekannter und nicht zugänglicher Be-
stände weiter zu. Leitlinien, Vereinbarungen oder Investitionsentscheidun-
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gen in sammelnden Einrichtungen dürfen daher keine Konkurrenz oder Ver-
drängung zwischen Digitalem und Analogem erzeugen (etwa Entsammlung 
nach Retrodigitalisierung). Sammlungsstrategien, die darauf abzielen, digi-
tale und nichtdigitale Ressourcen für die wissenschaftliche Wertschöpfung 
zusammenzudenken, sind künftig essenziell. Dass nicht alle analogen Ob-
jekte (wie auch nie alle Aspekte eines Objektes) digitalisiert werden können 
(oder im Falle von Born Digitals: re-digitalisierbar sind) ist ein Faktum auch 
künftigen, potenziell vollumfänglich digitalisierten Sammelns.

Sammelnde Einrichtungen sollten daher verstärkt kooperieren, um Samm-
lungsstrategien (gegebenenfalls komplementär) zu entwickeln sowie vor-
handene Ressourcen im Sinne einer wechselseitigen Hilfe so einzusetzen, 
dass möglichst alle Einrichtungen bzw. Einrichtungstypen (und Größen) 
an der digitalen Transformation partizipieren und Forschung in der jeweils 
eigenen Rolle unterstützen können. Die damit verbundenen Herausfor-
derungen und dauerhaften Grundbedarfe sollten den Zuwendungsgebern 
bewusst sein. Auf Forschungszwecke ausgerichtete Sammlungsprofile 
dürfen nicht von projektförmigen (Be-)Forschungszyklen abhängig sein. 
Die sie tragenden Einrichtungen gehen teils langjährige – auch internatio-
nale – Verpflichtungen im Rahmen einer Nutzung ermöglichenden Bereit-
stellung ihrer Bestände ein. Sie müssen entsprechend verlässlich finanziert 
sein, um diese Verpflichtungen auch einlösen und in Kooperationen Ver-
antwortung übernehmen zu können.

5.1 ZU SAMMELNDEN EINRICHTUNGEN 

Die Einrichtungen sollten nach Auffassung des RfII ihr Sammlungsver-
ständnis explizieren und Sammlungsprogramme formulieren. Diese soll-
ten nicht thematisch ausgerichtet sein, sondern primär das ‚Wie‘ des Sam-
melns, also die methodisch angelegten Profile der jeweiligen Sammlung 
herausstellen – einschließlich des Umgangs mit den bleibenden Heraus-
forderungen, digitale und analoge Gegenstände aufeinander zu beziehen. 
Ein entsprechend profiliertes Sammlungsprogramm zeichnet ein Zielbild, 
erleichtert die Prozessgestaltung, legt aber keine absoluten Notwendigkei-
ten, keinen ‚Plan‘ fest. Es kann gegebenenfalls erneut verhandelt und ver-
ändert werden. Der gewonnene Gestaltungsraum kann für sammlungs-
spezifische Kooperationen untereinander (etwa mit Forschungsmuseen, 
aber auch mit nicht einrichtungsgebundenen Akteuren wie der Koordinie-
rungsstelle Universitätssammlungen, NFDI-Konsortien und FID) genutzt 
werden.

Die mit der Digitalität und mit der Forschung, Vermittlung und Sicherung 
der Bestände verbundenen neuen Aufgaben und Ressourcenbedarfe kön-
nen – angesichts der Komplexität, personeller Engpässe, aber auch der 
Notwendigkeit eines abgestimmten Vorgehens – im positiven Sinne zum 
nachhaltigen Ausbau spartenübergreifender, Forschung ermöglichender 
Infrastrukturen führen. Der RfII empfiehlt, sich dabei weniger an bisheri-
gen Leitbildern, sondern mehr an einer Aufgabenkritik, die die forschungs-
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unterstützende Rolle der Bestände adressiert, zu orientieren und diese ge-
gebenenfalls neu auszurichten.

Durch Teilen, Tauschen und Vernetzen könnten die Sammlungen integriert 
arbeiten und damit die Arbeitsteilung zwischen den Einrichtungstypen (Ar-
chive, Bibliotheken, Museen, Universitäten, außeruniversitäre Forschung) 
rekonfigurieren. Neue Formen des Teilens bzw. Objekttauschens könnten 
helfen, Bestände ziel- und sachgerecht zu konsolidieren. Nicht zuletzt soll 
die Teilhabe am digitalen Wandel Einrichtungen unterschiedlichen Ent-
wicklungsstandes und Zugangs zu Ressourcen sowie unterschiedlicher 
Trägerschaft und Größe gleichermaßen ermöglicht werden.

Aufgaben wie etwa die Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit der digi-
talen Artefakte sollten unter den Einrichtungen, soweit es irgend möglich 
ist, aufgeteilt werden, und dies auch über die Grenzen von Organisationen, 
Trägerstrukturen oder z.B. Bundesländern hinweg. Auch bezogen auf Inf-
rastrukturen für analoge Artefakte, deren spezifische Materialität eine Kon-
tinuität sowie eine kritische Menge an Expertise und Ressourcen benötigt, 
ist eine Spezialisierung der Einrichtungen denkbar. Verantwortlichkeiten 
für analoge und für digitale Teile einer Sammlung können bei unterschied-
lichen wissenschaftlichen Infrastrukturen liegen, da Objekte auch auf-
grund ihrer Materialität unterschiedliche Ansprüche stellen. Aus Sicht der 
Forschung ist die Aufteilung der Objekte auf notwendige Kompetenzen 
vorhaltende bzw. weiterentwickelnde Infrastrukturen grundsätzlich nicht 
hinderlich – die Durchgängigkeit des Zugangs ist entscheidend. 

Zu beantworten ist zudem die Frage, wer die Expertise und Legitimation 
hat, zu entscheiden, welche Bestandserhaltungsstrategie bei dem jeweili-
gen Objekt anzuwenden ist, d. h. welche konservatorischen Maßnahmen 
bei welchen Artefakten durchzuführen sind. Dies würde, wenn explizit fest-
gelegt, ‚Notentsorgungen‘ und damit einer unreflektierten, utilitaristischen 
Entsammlung des Analogen vorbeugen. Auf Basis explizierter Sammlungs-
programme können die bestandsführenden Einrichtungen mit bestands-
nutzenden Communitys (Fachgemeinschaften, NFDI-Konsortien, FID) sol-
che Anforderungsprofile bestimmen. 

Die Kooperation mit externen (auch kommerziellen) Softwareanbietern bei 
der Digitalisierung und Erschließung bietet sich vielfach an und kann, je 
nach Aufgabe und Zweck, auch förderlich sein. Dennoch sind sammeln-
de Einrichtungen nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen gut beraten, ein 
Maximum an digitaler Souveränität zu wahren, müssen aber ihre Ressour-
cen im Blick behalten und Insellösungen vermeiden.92 Bei Entscheidungen 
über Eigenentwicklung oder Ankauf von Dienstleistungen müssen gerade 
sammelnde Einrichtungen die Herausforderung eines nachhaltigen Be-
triebs und Supports bedenken, denn hierfür müssen sie Verantwortung 
übernehmen. Bisher haben in Projekten entwickelte Dienste und Werk-
zeuge nicht selten eine eher geringe Halbwertzeit, da sie in der Regel ohne 

92 RfII (2021b) – Nutzung und Verwertung, Empfehlungen E5, E9 und E10.
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Berücksichtigung eines auf Dauer angelegten Betriebs- und Geschäfts-
modells aufgebaut worden sind.

5.1: RFII-EMPFEHLUNGEN ZU SAMMELNDEN EINRICHTUNGEN

 ▪ Das Sammeln reflektieren, explizierte Sammlungsprogramme für 
analoge und digitale Artefakte formulieren, Sammlungspraktiken 
gegebenenfalls neu justieren

 ▪ Trotz der unterschiedlichen Zuständigkeiten von Bund, Ländern 
und Kommunen: Zusammenarbeit über die institutionellen Sparten 
hinweg gemeinsam gestalten 

 ▪ Kooperative Bestandserhaltungs- und Aussonderungsstrategien 
entwickeln

 ▪ Forschungsorientierte konzeptionelle Neufassung der Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten vorantreiben

 ▪ Kooperationen mit wissenschaftsexternen Software-Dienstleistern 
so ausgestalten, dass eine offene Nutzung für Wissenschaft und 
Bildung ermöglicht wird 

5.2 ZU FORSCHENDEN SAMMLUNGEN UND SAMMLUNGEN FÜR 

DIE FORSCHUNG 

Unter den Bedingungen der Digitalität kann sich eine Eigendynamik entwi-
ckeln, die als Triebkraft für eine neuartige Bedeutungszuschreibung fungiert 
und die darauf spekuliert, dass alles eine Bedeutung, einen ökonomischen 
oder / und wissenschaftlichen Wert haben könnte. Die Fachgemeinschaf-
ten sollten diskutieren, welche Rolle die Antizipation der Forschungsfragen 
von morgen in der Bedeutungszuschreibung von heute spielen soll. Lei-
tend sollte dabei eine Methodendiskussion sein. Wenn die Bedeutung der 
Objekte für Methodendiskurse als eines der zentralen Kriterien bestimmt 
wird, könnte eine erneute Bewertung der Sammlungsobjekte nötig sein. 
Ein strategischer Selektionsprozess ist also zu entwickeln, der idealerweise 
weder lediglich die aktuellen Bedürfnisse von Nutzergruppen noch ledig-
lich einseitige (etwa durch nicht marktneutrale Diensteanbieter erstellte) 
Zukunftsprognosen zur Grundlage hat. Wichtig ist stets auch eine realisti-
sche Abschätzung von möglicherweise bloß kurzfristigen (und daher nicht 
zum Maß der Dinge zu machenden) Trends sowie von verfügbaren und 
mittelfristig notwendigen Ressourcen.

Ordnungs- und Erschließungskonzepte sollten sammelnde Einrichtungen stets 
gleichermaßen für digitale und analoge Objekte auslegen. Solche integralen 
Konzepte sollten innovativ und archivalisch nachhaltig sein und für möglichst 
viele Forschungsformen maximal vernetzte Erschließung ermöglichen. 

Es sollte sichergestellt werden, dass die Granularität von Metadaten sich 
fortlaufend und flexibel erhöht. Traditionelle Kataloge, die aus spezifi-
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schen Aufgaben der Institutionen heraus entwickelt wurden, gleichzeitig 
die Bestände wissenschaftlich systematisch erschließen, von Fachgemein-
schaften anerkannt werden und als Datenbanken eine gut dokumentierte 
sowie nachvollziehbare Architektur aufweisen, sollten also weitergepflegt 
bzw. integriert bzw. um zusätzliche Schichten flexibler Metadaten ergänzt 
werden, um dieses Ziel zu erreichen. Alte Ordnungssysteme sind also zu 
transformieren, nicht zu tilgen. Nur so lässt sich auch die Geschichte der 
Nutzung von Sammlungsbeständen in der Forschung bruchlos erfassen. 

Neben der Diskussion um datenintensive Forschung schlägt der RfII vor, 
von erschließungsintensiver Forschung, insbesondere in klassifizierenden 
Forschungsformen, zu sprechen. Katalogisierung und Verschlagwortung 
mit innovativen Methoden bzw. Werkzeugen und maximal geeigneten, 
also für die spezifischen Aufgaben konfigurierten Verfahren könnten (zu-
nächst) mit einem erheblichen Ressourcenaufwand verbunden sein. Die 
notwendigen Investitionen und Kompetenzen könnten (allein) in Koope-
rationen (unter den erschließenden Einrichtungen und etwa mit FID) er-
bracht und aufgebaut werden. 

Aus der Perspektive der Wissenschaft ist es wichtig, gerade angesichts be-
grenzter Ressourcen, zunächst in den Fachgemeinschaften die Wertzu-
schreibungskriterien zu diskutieren, d. h. fachliche Anforderungsprofile für 
Erwerb, Erhebung, Erschließung, Erhaltung, aber auch Aussonderung bzw. 
sinnvolle Aufbewahrungszeiten zu bestimmen. Da nicht alles Gesammelte 
tatsächlich Ewigkeitscharakter hat, sind – in Abstimmung mit der Forschung 
– begründete Aufbewahrungszeiten nicht allein für analoge, sondern auch 
für digitale Objekte zu definieren: Fachliche Anforderungsprofile sollten be-
züglich zeitlicher Sammlungshorizonte bestimmt werden. Methodengelei-
tet kann in den jeweiligen Disziplinen außerdem ausgehandelt werden, nach 
welchen Kriterien welche digitalisierten Objekte in analoger Form aufbe-
wahrt werden sollen. Diesbezügliche Bedarfe können etwa zwischen Kul-
tur- und Naturwissenschaften eine breite Varianz aufweisen. 

Die in Forschungsprozessen entstehenden neuen physischen Artefakte 
müssen, wenn sie seitens der Fachgemeinschaften als zentrale Materialien 
bestimmt sind (s. Kapitel 2.3), unter den Objekten angemessenen Bedin-
gungen gelagert werden. Die DFG hat darauf hingewiesen, dass die Hin-
terlegung von Belegmaterial in wissenschaftlichen Sammlungen der guten 
wissenschaftlichen Praxis entspricht und hat empfohlen, verantwortungs-
voll mit gesammelten Proben umzugehen und mit wissenschaftlichen 
Sammlungen zusammenzuarbeiten. 

Der RfII unterstützt die Empfehlungen der DFG, auch wenn diese an Fach-
kulturen, die keine Sammlungstradition besitzen, hohe Anforderungen 
stellen. Er rät Forscherinnen und Forschern geeignete, in der Fachgemein-
schaft und gegebenenfalls auch interdisziplinär reflektierte (neue) Stan-
dards sowohl der Dokumentation als auch des Sammelns oder aber eines 
begründeten Verzichts darauf zu diskutieren. 
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Eine einheitliche Lösung für die Aufbewahrung von Forschungsartefakten 
über alle Forschungsformen und Disziplinen hinweg wäre weder praxis-
tauglich noch wissenschaftsgemäß. Explizite, in den Fachgemeinschaften 
ausgehandelte Sammlungsprogramme können dabei helfen, die tatsäch-
lichen zentralen Materialien zu identifizieren und die Bedarfe für ihre sach-
gerechte Aufbewahrung zu bestimmen. Grundsätzlich rät der RfII dazu, die 
Artefakte, ob neu entstanden oder seit langem aufbewahrt, methodisch 
aufeinander zu beziehen.

Sammeln beginnt als Aufbewahrung am geeigneten Ort bei sammlungs-
gerechter Dokumentation. Idealerweise sollen die in Forschungsprojekten 
entstandenen Artefakte, ob analog, ob digital, stets in eine übergreifen-
de Forschungsinfrastruktur übergeleitet werden. Sollte dies nicht realisiert 
werden können, sind auch folgende Optionen denkbar: Einrichtungen, die 
über bestehende Infrastrukturen und Ressourcen verfügen, können Arte-
fakte aus Forschungsprojekten und kleineren Einrichtungen übernehmen 
und integrieren. Für kleinere Einrichtungen sollten auch Möglichkeiten be-
stehen, Bestände in einen zentralen, im Rahmen einer nationalen Infra-
struktur bereits bestehenden Dienst zur langfristigen Nachnutzung einzu-
gliedern. Kleinere Einrichtungen können zudem eine Zusammenführung 
unterkritisch ausgestatteter Infrastrukturen in übergreifende Betriebsmo-
delle in Betracht ziehen. Artefakte aus Projekten könnten auch bei fehlen-
den Alternativen im erreichten Stand archiviert werden. Eine Verbesserung 
der Kosten-Nutzen-Relation könnte zudem durch Rückbau auf einen auch 
in einer längerfristigen Perspektive prioritären Kern erreicht werden.93 In 
gemeinsamen Forschungsprojekten der bestandsführenden Einrichtungen 
mit Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen sollten, als Investi-
tionsschutz, die Daten getrennt und unabhängig von den fachspezifischen 
Werkzeugen gesichert werden. 

Die Zwillingsmetapher in der Datengenerierung wie auch bei Metadaten 
und ganzen Metadatensystemen soll in dem Sinne angewendet werden, 
dass sie zu lebenslanger wechselseitiger Zugehörigkeit führt. Die wissen-
schaftliche Nützlichkeit digitaler Zwillinge ist, wie bei analogen Beständen, 
von der Qualität der kontextuellen Einbindung in die Wissensbestände und 
in die fachspezifischen Methoden abhängig. Ein mögliches Anwendungs-
szenario in Simulationen und in experimentierenden Forschungsformen 
ist die Zusammenführung zerstreuter Bestände und Varianten, die Bildung 
chronologischer Reihen oder eine digitale Nachahmung zerstörter bzw. 
fehlender Objekte in den Geistes- und Kulturwissenschaften. In diesem 
Kontext ist die Zwillingsmetapher, wenn auf den Forschungsprozess und 
Metadatensysteme bezogen, so anzuwenden, dass die Artefakte ununter-
brochen aufeinander bezogen werden. Dies stellt einen weiteren Grund 
dafür dar, dass Sammlungen sich nicht mit der Schaffung einer ‚Zweit-
sammlung‘ aus Digitalisaten begnügen dürfen, sondern deutlich umfas-
sendere Ansätze ins Auge fassen müssen. Gleichzeitig wird auch wichtig 

93 RfII (2016) – Leistung aus Vielfalt, S. 39. 
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sein, ausreichend Zeit für Beobachtungen und Bewertungen vorzusehen. 
Ob digitale Zwillinge der Forschung Mehrwerte bringen, ist noch nicht ab-
schließend zu beurteilen. Sollte dies jedoch gelingen, würde den Digitali-
saten eine neue paradigmatische Rolle zukommen. 

5.2: RFII-EMPFEHLUNGEN ZU FORSCHENDEN SAMMLUNGEN 

UND SAMMLUNGEN FÜR DIE FORSCHUNG

 ▪ Analoge und digitale Sachverhalte methodisch kontrolliert auf-
einander beziehen

 ▪ Ordnungs- und Erschließungskonzepte gleichermaßen für digitale 
und analoge Objekte auf- und ausbauen, innovative, nachhaltige 
und flexible Metadatensysteme für verknüpfte und nutzergetriebene 
Erschließung von Datenbeständen etablieren und gezielt weiter-
entwickeln

 ▪ Bewertungsmethoden für analoge und digitale Artefakte bestimmen
 ▪ Fachspezifische Konzepte für den Umgang mit den in Forschungs-

prozessen entstehenden Sammlungen physischer Objekte entwickeln
 ▪ Anwendungsszenarien für digitale Zwillinge bei Digitalisierung und 

Erschließung berücksichtigen

5.3 ZUR WEITERENTWICKLUNG VON DATENDIENSTEN

Auf die Frage, mittels welcher Routinen und Logistiken sich Datenbestän-
de, die unterschiedlich schnell altern – gleichwohl aber miteinander ver-
bunden bleiben sollen –, stabil pflegen und aktualisieren lassen, gibt es 
keine allgemeingültige Antwort. Digitalität löst das Problem der Alterung 
nicht. Die Einrichtungen müssen sich somit auf das realistische Szenario 
wiederkehrender Migration digitaler (auch vergleichsweise frisch digita-
lisierter) Sammlungen oder Sammlungsteile einstellen. Sie sollten dieser 
Herausforderung gemeinsam begegnen und rechtzeitig mit den Fach-
communitys, den innerwissenschaftlichen und externen Diensteanbietern, 
auch international, Lösungen entwickeln.

Einige Einrichtungen haben als Vorreiter schon in den 1990er Jahren Digi-
talisierungsprojekte durchgeführt und Datenbanken und -dienste teilweise 
institutionell, teilweise projektförmig aufgebaut. Etliche davon sind mitt-
lerweile technologisch überholt, für die Fachgemeinschaften aber von un-
gebrochener Bedeutung. Für diejenigen Datendienste und Datenbanken, 
die weiterhin für die Forschung bedeutende Daten und Werkzeuge bereit-
stellen, die aber kaum migriert werden können und deren Betrieb für die 
Einrichtungen – sowohl bezogen auf die Methoden- wie auch auf die Res-
sourcenstrategie – eine Herausforderung ist, bedarf es der Entwicklung 
möglichst kooperativer Lösungen. Dies könnte eine erneute Digitalisierung 
der Bestände oder bei Diensten und Werkzeugen ihre Weiterentwicklung, 

Kooperative  
Lösungen für techno-
logisch überholte aber 
forschungsrelevante 
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Konsolidierung oder Aufgabe zur Folge haben. Diesbezügliche Entschei-
dungen sollen mit den nutzenden Fachcommunitys gemeinsam getroffen 
werden. Den Trägern und Zuwendungsgebern soll dabei die Temporalität 
der Digitalisierung sowie die Bedeutung eines nachhaltigen Betriebs der 
Dienste verdeutlicht werden.

Eine wissenschaftsförderliche Erschließung, die auch wachsendes Wissen 
über die Artefakte abbildet, ist qua Bestimmung niemals abgeschlossen. 
Als Folge mangelnder Kuratierung entstehen häufig inhomogene Datenbe-
stände, für deren rückwirkende Kuratierung und notwendige Anreicherung 
(Datenupgrade im Hinblick auf neue Forschungsfragen und Auswertungs-
methoden) bisher keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung stehen. 
Datenpflege ist eine Daueraufgabe, deren Aufwand tendenziell unterschätzt 
wird. Ziel muss es sein, die Bezüge zwischen den Artefakten bzw. Daten-
sätzen sowie ihren Entstehungs- bzw. Sammlungskontexten darzustellen. 
Nur so wird es möglich, die Datenqualität (wieder) bewerten und Daten 
(und auch die zugehörigen Artefakte) aufeinander beziehen zu können. Bei 
dieser Aufgabe könnte eine Zusammenarbeit mit entsprechenden fachspe-
zifischen NFDI-Konsortien und/oder FID zielführend sein. 

5.3: RFII-EMPFEHLUNGEN ZUR WEITERENTWICKLUNG VON 

DATENDIENSTEN

 ▪ Das Altern von Speichermedien und Fragen der Datenmigration 
frühzeitig und strategisch angehen 

 ▪ An der technologischen Erneuerung der für die Wissenschaft 
essenziellen Datendienste durch Zusammenarbeit mit Anbietern 
solcher Dienste mitwirken

 ▪ Rückwirkende Pflege der Altdaten als Daueraufgabe verankern 

5.4 ZUR REGULIERUNG UND FINANZIERUNG SEITENS DER  

WISSENSCHAFTSPOLITIK UND DER FÖRDERORGANISATIONEN

Sammlungen sind Wissensspeicher und damit eine Ressource von inhä-
rentem, wissenschaftlichem, kulturellem wie nicht selten auch kommerzi-
ellem Wert. Deshalb brauchen sie eine langfristige Perspektive, ihre Pflege 
muss als Daueraufgabe verstanden werden. Ressourcenbedarfe werden 
hauptsächlich an die Politik und die Förderer adressiert, aber das Thema 
ist grundsätzlich zu diskutieren. Die Frage nach der Verteilung der Res-
sourcen auf die unterschiedlichen Aufgabenbereiche sollte leitend sein. 
Werden Sammlungen als Ressource für die Wissenschaft verstanden, also 
als Informationsinfrastruktur, dann gelten bei ihrem Aufbau und Betrieb die 
Schritte und Maßnahmen, die bei Informationsinfrastrukturen nötig sind. 
Der RfII hat in allen seinen Positionspapieren auch die Herausforderungen, 
die mit der Finanzierung und der Gewinnung weiterer Ressourcen verbun-

Datenpflege als 
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den sind, thematisiert und auf die Notwendigkeit des Zusammenwirkens 
unterschiedlicher Träger hingewiesen.

Aus dieser Perspektive kann Selektion die Erhaltung und Zugänglichkeit 
von Sammlungen praktisch und finanziell grundsätzlich sichern (auch 
wenn Selektion ebenfalls Personalkapazitäten bindet). Eine auf einer guten 
Erschließungsstrategie beruhende Massendigitalisierung kann andererseits 
grundsätzlich auch angemessen sein. So kann serielle oder automatisierte 
Massendigitalisierung etwa im Falle von Fototheken weniger Ressourcen 
verbrauchen als eine Vorauswahl, bei der die Bestimmung der Priorisie-
rungskriterien schwierig ist. Die Einrichtung nationaler oder regionaler 
Kompetenzzentren für bestimmte Objektklassen ist ebenfalls denkbar. Die 
Institutionen sollten ertüchtigt werden, eine eigene Programmatik zu ver-
folgen – dies bedarf einer entsprechenden Bereitstellung von Ressourcen. 
Systematische Digitalisierung soll zudem besser aufeinander abgestimmt 
und durch vorhandene Strukturen, etwa Verbundsysteme von Archiven, 
Bibliotheken und Museen, koordiniert werden.

Zudem sind die Ziele der Digitalisierung zu diskutieren und der Ressour-
cenbedarf entsprechend zu ermitteln (Ersatzdigitalisierung, Sicherungsdi-
gitalisierung, Bereitstellung für ein Forschungsprojekt, Grundlage für neue 
Erschließungsmethoden). Dabei sind auch Wirtschaftlichkeitsüberlegun-
gen gefragt. Ineffektive Fördermaßnahmen sind zu vermeiden. Um einer-
seits kritische Finanzierungslücken zu vermeiden und andererseits keine 
falschen Anreize durch variable Projektförderbedingungen zu schaffen, 
muss bei erfolgreichen Projekten frühzeitig ein Übergang in geeignete Trä-
gerschaft oder in die institutionelle Förderung, nämlich in die Grundfinan-
zierung der tragenden Einrichtung, organisiert werden.94 Die Forschung 
soll bei derartigen Projekten von Beginn an Infrastrukturpartner suchen, 
um Nachhaltigkeit zu sichern. Dabei sind Redundanzen zu identifizieren 
und, wo nötig, zu erhalten, wo überflüssig oder überschüssig, abzubauen. 

Zu schaffen sind praxisnahe Möglichkeiten der Digitalisierung von (noch) 
nicht urheberrechtsfreien bzw. rechtebewehrten Materialien und vergrif-
fenen Werken (auch für bisher noch zu wenig beachtete Medienarten wie 
Audio und Video). Die übergreifenden und umfassenden Debatten um die 
Transformation des Urheberrechts in das digitale Zeitalter müssen wei-
tergeführt und in gerechte Lösungen umgesetzt werden. Gegenwärtig 
adressieren Digitalisierungsfragen im deutschen Kontext zunächst das 
Kräftefeld zwischen den sammelnden Einrichtungen und den anderweiti-
gen Beteiligten, etwa Verlagen, Verwertungsgesellschaften oder auch den 
Urhebern und Urheberinnen selbst. Im Übrigen erlaubt das Urheberrecht 
zwar, einen Korpus auch aus geschützten Werken für Zwecke der nicht 
kommerziellen wissenschaftlichen Forschung zu digitalisieren und unter 
bestimmten Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen, selbst wenn de-
ren unbeschränkte öffentliche Zugänglichmachung nicht möglich ist. Die 

94 RfII (2016) – Leistung aus Vielfalt.
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Umsetzung dieser gesetzlichen Möglichkeiten gestaltet sich in der Praxis 
jedoch schwierig. Hier könnten beispielsweise die NFDI-Konsortien eine 
methodische Unterstützung anbieten, damit das, was rechtlich möglich ist, 
auch ausgeschöpft werden kann. Zudem könnten die Fachgemeinschaf-
ten formulieren, in welche Richtung die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen gegebenenfalls angepasst werden müssten, damit sie den praktischen 
Bedarfen besser entsprechen.

Sammlungen haben einen hohen wissenschaftlichen Wert. Deshalb muss 
ihr Aufbau und Erhalt im Rahmen öffentlicher Zuwendungen auskömm-
lich berücksichtigt werden. Gerade angesichts knapper werdender Res-
sourcen sollten die Mittel weniger in kurzfristige Projekte als in eine nach-
haltige Förderung fließen (weniger ad-hoc Projekte). Dies bedeutet auch, 
dass etwa die Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit mehr Aufwand und 
zusätzliche Unterstützung verdient. Sie ist ressourcenintensiv und wird 
einen zunehmend erheblicheren Ressourcenbedarf für die Einrichtungen 
bedeuten. Die meisten Einrichtungen können diese Aufgaben nicht allein 
übernehmen, denn neben finanziellen Ressourcen bedürfen diese Aufga-
ben auch umfassenden Know Hows und großer Erfahrung. Neben den 
Digitalisierungskosten bleibt die materialgerechte Aufbewahrung und Ver-
sorgung der analogen Materialien bestehen. Dies kann zu möglicherweise 
schmerzlichen Auswahlprozessen führen, mit Blick auf die Frage, was im 
Digitalen langzeitarchivierungswürdig ist und was nicht. Dass dem Digita-
len oder aber dem Analogen bei Investitionen einseitig der Vorzug gege-
ben wird, ist in jedem Falle zu vermeiden.

5.4: RFII-EMPFEHLUNGEN ZUR REGULIERUNG UND  

FINANZIERUNG SEITENS DER WISSENSCHAFTSPOLITIK  

UND FÖRDERORGANISATIONEN

 ▪ Verteilung der Ressourcen explizieren: Sammlungen als 
Forschungsressourcen verstehen, in der Forschungsförderung 
Ressourcen für Sammlungen einplanen

 ▪ Abstimmungsprozesse zu Digitalisierungsstrategien der Ein-
richtungen politisch unterstützen

 ▪ Ressourcengetriebene Interessen, Geldflüsse und Anreizsysteme 
reflektieren

 ▪ Praxisnahe Möglichkeiten der Digitalisierung nicht urheberrechts-
freier Materialien und vergriffener Werken schaffen

Nachhaltige  
Förderung
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BESTANDSBEZOGENE FORSCHUNG GESTALTEN: 

ZUKUNFTSFÄHIGE VERSCHRÄNKUNGEN VON „DIGITAL“ UND „ANALOG“

Ein Diskussionsimpuls zur wissenschaftlichen, wissenschaftsnahen und kulturellen 
Nutzbarkeit von Sammlungen

Der Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) berät die Gemeinsame Wissenschaftskon-
ferenz (GWK) zu allen Fragen des digitalen Wandels der Wissenschaft und wissenschafts-
naher Bereiche. In diesem Kontext beschäftigt sich der RfII auch mit Fragen des kultu-
rellen Erbes, der Langzeitarchivierung und der Retrodigitalisierung. Dem Rat ist dabei 
eine gut ausbalancierte Entwicklung wichtig, in der die Bedarfe von Wissenschaft, Wis-
sensinfrastrukturen, wissenschaftsnahen Gedächtniseinrichtungen sowie öffentlicher 
Verwaltung und Wirtschaft gut aufeinander abgestimmt sind und auch unterschiedliche 
Blickwinkel im Umgang mit analogen und digitalen Daten bzw. Datenbeständen berück-
sichtigt werden. Dies motiviert den hier vorgelegten Diskussionsimpuls zur Neujustie-
rung von Voraussetzungen der forschenden Nutzung von kulturellen und wissenschaft-
lichen Beständen in Sammlungen. 

Zum Forschungsprozess gehören in vielen Disziplinen die in Form wissenschaftlicher, 
wissenschaftsnaher oder kultureller Sammlungen anfallenden sowohl digitalen als auch 
(auf Dauer vielfach ebenso relevanten) nichtdigitalen Datenbestände: Gewebeproben, 
Bohrkerne, ethnographische Artefakte, Kunstwerke und andere materielle Kulturobjek-
te, textuelle und bildliche Überlieferung, Nachlässe von historischem Wert etc. Solche 
Sammlungen werden zuweilen – neben ihrer Funktion für die Forschung – dem Kul-
turbereich oder auch dem Bereich des Erhalts natürlicher Ressourcen (etwa der Bio-
diversität) zugerechnet. Dennoch gehören eine projektbezogene oder systematische 
Bestandsentwicklung sowie das Suchen, Ordnen und Aufbewahren von Gegenständen 
oder Informationen auch in solchen wissenschaftsnahen Sammlungen zu den Schlüs-
selthemen im Rahmen des digitalen Wandels von Wissenschaft und Kultur.

Sammlungsbegriff und Sammlungslogiken
Der Umgang mit Objekten und deren Betrachtung als „Datum“ bzw. Quelle von Daten 
liegen im Wesen der Forschung. Dies wird auch im Digitalzeitalter so bleiben. Die 
Verbindung von digitalen und physischen Objekten ist dabei zwar je nach Domäne 
und Forschungsform unterschiedlich ausgeprägt, aber in Forschungsprozessen aller 
Disziplinen spielen neu entstehende Proben, materielle Produkte oder Residuen bzw. 
historische stoffliche Objekte eine Rolle. Seit Forschung digitale Methoden nutzt, wirkt 
das Konzept „Sammlung“ somit auch in die Digitalität hinein. Die „Datafizierung“ sowie 
die wachsende Menge unmittelbar im digitalen Medium erzeugter Objekte (Born Digi-
tals) bringen klassische Sammlungskonzepte zugleich in eine Krise: Sammlungsobjekte 
verändern mit ihrer digitalen Darstellbarkeit und der dadurch ermöglichten neuartigen 
Wahrnehmung ihre „Identität“. Sie lassen sich auf ganz neue Weise verknüpfen und sind 
keine klar lokalisierbaren, physisch raumgreifenden oder auch konzeptionell begrenz-
ten Entitäten mehr. Infolge der Digitalisierung verändern sich auch die Methoden, mit 
welchen auf Gesammeltes zugegriffen wird. Die überkommenen Sammlungs-Logiken 
bisher getrennt operierender Institutionen wie Archive, Bibliotheken, Museen und Uni-
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versitätssammlungen entsprechen nicht mehr den Bedarfen. Etablierte Vorstellungen 
von dem, was Sammeln und Sammlungen ausmacht, befinden sich damit im Umbruch. 
Ganz unterschiedliche Vorschläge für eine Neufassung des Konzepts stehen im Raum. 
Zwei Ansätze seien exemplarisch herausgegriffen: 

Die (in besonderer Weise qualitätsgesicherte) „Digitale Sammlung“. In diesem Kon-
zept werden Daten z. B. mittels informationswissenschaftlicher Gütekriterien zu digita-
len Korpora geformt. Diese sollen in höchster Qualität und Ordnung zu idealen, zerti-
fizierten (Referenz)Datensätzen/-sammlungen avancieren. So entstehen in der digitalen 
Welt Sammlungen, die in optimaler Weise typischen Bedarfen von Forschungsprozessen 
Genüge tun sollen. Mit der Schaffung so verstandener „Digitaler Sammlungen“ geht im 
positiven Sinne eine Steigerung von Qualität und Verlässlichkeit durch Standardisierung 
einher. Der Preis hierfür sind allerdings Einschränkungen auf antizipierte (digitale) Nut-
zungsformen und Zwecke. Die Inhalte und Erschließungssysteme der Sammlung impli-
zieren vorgelagerte Selektions- und Ordnungsvorgänge. Der Blick auf die ‚Welt‘ und die 
Nutzung der Daten werden kanalisiert. 

Die objektspezifische digitale Sammlung. In diesem Konzept wird von spezifischen und 
bestehenden physischen Sammlungen ausgegangen, und die Digitalisierung dient einer 
möglichst authentischen Reproduktion eben dieser Sammlung. Gefordert ist die Schaf-
fung sogenannter digitaler Zwillinge der in Archiven, Bibliotheken, Museen, Universitäts-
sammlungen etc. vorhandenen Bestände. Positiv wird damit der spezifische Charakter 
der Sammlungen und ihre Schichtungen ins Digitale hinein transportiert. Unikale Stücke 
werden weltweit (mit)teilbar. Allerdings werden existierende Gesamtheiten dabei nicht 
selten als Separata behandelt, als Einheit, die auch in der digitalen Nutzung einen (wo-
möglich wenig einsichtigen) Zusammenhang zu bewahren habe. Es werden auch sehr 
spezifische, nämlich (im Unterschied zu wissenschaftlichen bzw. Forschungsinfrastruk-
turen) sammlungsspezifische Infrastrukturen und Organisationsformen für die Schaf-
fung der passenden Digitalisate gefordert. 

Aus Sicht des RfII können beide Ansätze nicht befriedigen. Eine Veredelung rein digi-
taler Datenbestände zu „digitalen Sammlungen“ gleicht den Qualitätssicherungsmaß-
nahmen, die seit langem im Bereich des Forschungsdatenmanagements empfohlen 
werden, ohne dass der Sammlungsbegriff hierfür nötig ist. Hierbei findet insbesondere 
die Tatsache keine Berücksichtigung, dass ‚echte‘ Sammlungen gerade von der – auch 
künftig essenziellen – Verbindung nichtdigitaler und digitaler Bestände leben. Zudem 
scheint ein traditioneller, enger und unbestimmt-normativer Sammlungsbegriff unre-
flektiert fortgeschrieben zu werden.

Die Forderung nach objektspezifischen Digitalisierungsanstrengungen, die gegebene 
Sammlungen – idealerweise in ihrer Gesamtheit – abbilden, hält ebenfalls an einem 
klassischen Sammlungsbegriff fest. Bereichsspezifische Infrastrukturen (etwa für Kunst 
und Kultur – aber auch für „rein“ digitale Sammlungen) zu fordern, wirft zudem die 
generelle Frage auf, ob die skizzierten Konzeptionen nicht zu einer „Silo-Bildung“ bei-
tragen, der zeitgemäße Digitalstrategien gerade entgegentreten. 
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Der RfII schlägt vor diesem Hintergrund vor, Anforderungen an eine bestandsbezoge-
ne Forschung für die sammelnden Einrichtungen, aber doch „jenseits von Sammlun-
gen“ (nämlich: klassischer, normativ-enger Konzepte der Sammlung) neu zu denken. 
Dabei ist aus wissenschaftlicher Perspektive insbesondere die durchgängige Arbeit mit 
sowohl digitalen als auch nichtdigitalen Objekten bzw. Objektbezügen von Interesse.

Vernetztes Nutzen der Bestände organisieren
In seinem Positionspapier Herausforderung Datenqualität 1 weist der RfII darauf hin, dass 
sich durch die Digitalität neue Fragen an der Schnittstelle bisher getrennter Forschungs- und 
Informationsinfrastrukturen stellen, und dass traditionelle institutionelle Barrieren zu über-
winden sind, um analoge und digitale Daten bzw. Objekte zusammen denken zu können. 
Zudem – betont der Rat – sind Sammlungen Treiber guter wissenschaftlicher Praxis: Sie er-
möglichen, wenn man sie ausreichend mit Metadaten „ausdokumentiert“, die Validierbarkeit 
und Replizierbarkeit von Forschungsergebnissen sowie das Verknüpfen von digitalen und 
physischen Forschungsobjekten. Dadurch entstehen Anforderungen an die Infrastrukturen 
der wissenschaftlichen Einrichtungen, die sowohl die räumliche Aufbewahrung wie auch die 
digitale Erschließung und hierauf bezogene Strategien und Ressourcen betreffen. 

Sammeln erscheint in diesem Zusammenhang als ein umbrella term, der unterschiedliche 
Prozesse (Erwerben, Erfassen, Erschließen, Erhalten, Vermitteln – und dies alles nun auch 
durch digitale Optionen erweitert) umfasst. Durch maschinelle Verfahren lassen sich nicht-
digitale Materialien in ganz neuer Weise in ihrer Genese, Provenienz, Singularität, Materiali-
tät und möglichen Vernetztheit betrachten, analysieren, rekombinieren etc., und dies auch 
über einzelne Institutionen (sowie traditionelle Sammlungsgrenzen) hinweg. Sammlungen 
erscheinen geradezu als Experimentierfelder, in welchen Digitalität neuartige Forschungs-
erträge erbringt – und zwar genau dann, wenn man mit ihrer Hilfe klassische Sammlungs-
ansätze entgrenzt. 

Eine große Chance für die bestandsbezogene Forschung würde darin bestehen, auf Samm-
lungen in einem vernetzten Gesamtsystem zugreifen zu können, das sowohl den Austausch 
fördert, Standards (bei gleichzeitig notwendiger Vielfalt) garantiert und darüber hinaus eine 
dauerhafte Kuratierung begünstigt. Für die genuin wissenschaftliche Nutzung müsste eine 
solche Standardisierung und Kuratierung allerdings deutlich über basale Anforderungen (wie 
FAIR) hinausweisen2 und insbesondere das Teilen von Bestandsdaten (und Metadaten) auch 
im internationalen Raum ermöglichen. 

Wissenschaftliche Communities arbeiten daran, Datendienste forschungsgerecht zu kon-
solidieren und zu vernetzen – wobei physische bzw. digitale Datenbestände aus anderen 
Sektoren in keiner Weise ausgeschlossen sind, sondern vielmehr mitgedacht werden. Die im 
Wissenschaftssystem angestoßenen Prozesse sind also darauf angelegt, Chancen interdis-
ziplinärer und transinstitutioneller Vernetzung immer wieder neu auszuhandeln. Durch eine 
weit gefasste Forschungsdaten-Definition werden analoge und digitale Daten auch in das 
Spannungsfeld hineinversetzt, „Sammlungen“ zugerechnet oder aber von diesen abgelöst 
bearbeitet werden zu können. Nicht zuletzt umfassen diese Ansätze Fragen nach Kriterien 
für die Digitalisierung historischer Bestände, aber auch Optionen des Entsammelns, der ge-

1 RfII (2019) – Herausforderung Datenqualität, S. 60 f.
2 Ebd. S. 103, A27-A31.
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zielten Selektion, Hybridisierung und Interferenzbildung heterogener Bestände wie auch 
des fortlaufenden Entstehens von ‚Sammlungen von Sammlungen‘.

Anregungen
Der RfII regt an, die einschlägig interessierten Akteure (wie NFDI-Konsortien, BMBF-
Kompetenzzentren und andere wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen mit di-
gitalem Schwerpunkt oder Ansatz) als Knoten zu nutzen, die eine aktive Beteiligung an 
Projekten einer Öffnung und Neuordnung von Sammlungen ermöglichen. Konkret sollte 
angestrebt werden:

 ▪ das Verhältnis bestehender Ordnungsstrukturen und Sammlungen im Ana-
logen und Digitalen neu zu erfassen und hierbei vom Bestand her denkende 
Perspektiven mit Nutzerperspektiven produktiv zu verschränken,

 ▪ qualitätsgesicherte sowie communityspezifische Daten und Infrastrukturen mit einer 
kreativen Öffnung zu verbinden und dabei redundante Strukturen zu vermeiden,

 ▪ die wissenschaftliche, wissenschaftsnahe und kulturelle Nutzbarkeit sowie die 
Vermittlung in der Vernetzung voranzubringen,

 ▪ Austausch über Sammlungen sowie die bestandsbezogene Forschung inter-
national anschlussfähig und zugänglich zu gestalten,

 ▪ die bisher angestoßenen Aushandlungsprozesse zu intensivieren und zu öffnen, 
um diese für die Verschränkung digitaler und analoger Dienste und Angebote ein-
schließlich der Frage der dafür erforderlichen Ressourcen zu nutzen.
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